
Dietrich Thränhardt

Mit offenen Armen – die 
 kooperative Aufnahme 
von Kriegsflüchtlingen aus 
der Ukraine in Europa  
Eine  Alternative zum Asylregime?



FES diskurs 
Februar 2023

Die Friedrich-Ebert-Stiftung
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) wurde 1925 gegründet und ist die traditionsreichste 
politische Stiftung Deutschlands. Dem Vermächtnis ihres Namensgebers ist sie bis heute 
verpflichtet und setzt sich für die Grundwerte der Sozialen Demokratie ein: Freiheit, 
 Gerechtigkeit und Solidarität. Ideell ist sie der Sozialdemokratie und den freien Gewerk-
schaften verbunden.
Die FES fördert die Soziale Demokratie vor allem durch: 
– politische Bildungsarbeit zur Stärkung der Zivilgesellschaft; 
– Politikberatung; 
– internationale Zusammenarbeit mit Auslandsbüros in über 100 Ländern; 
– Begabtenförderung; 
– das kollektive Gedächtnis der Sozialen Demokratie mit u. a. Archiv und Bibliothek. 

Die Abteilung Analyse, Planung und Beratung der Friedrich-Ebert-Stiftung
Die Abteilung Analyse, Planung und Beratung der Friedrich-Ebert-Stiftung versteht sich als 
Zukunftsradar und Ideenschmiede der Sozialen Demokratie. Sie verknüpft Analyse und 
Diskussion. Die Abteilung bringt Expertise aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik zusammen. Ihr Ziel ist es, politische und gewerkschaftliche Ent-
scheidungsträger_innen zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu beraten und 
progressive Impulse in die gesellschaftspolitische Debatte einzubringen.

FES diskurs
FES diskurse sind umfangreiche Analysen zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen. 
Auf Grundlage von empirischen Erkenntnissen sprechen sie wissenschaftlich fundierte 
Handlungsempfehlungen für die Politik aus.

Über den Autor
Prof. em. Dr. Dietrich Thränhardt, Universität Münster, Schwerpunkt Vergleichende
Politik und Migrationsforschung.

Für diese Publikation ist in der FES verantwortlich
Joana Marta Sommer ist seit 2022 verantwortlich für den Arbeitsbereich Migration und 
Integration in der Abteilung Analyse, Planung und Beratung.



Dietrich Thränhardt

Mit offenen Armen – die 
 kooperative Aufnahme von 
Kriegsflüchtlingen aus der 
Ukraine in Europa  
Eine  Alternative zum Asylregime?

INHALT
6  VORWORT

7  ZUSAMMENFASSUNG

8 1 EINLEITUNG

9 1.1 Zur Terminologie der Richtlinie und der Studie

11 2 DIE FLUCHT INS OFFENE EUROPA VON POLEN BIS PORTUGAL

11 2.1 Flucht über die Grenzen

13 2.2 Die Verteilung über Europa am Ende des Jahres 

14 2.3 Visumszwang schränkt ein: Großbritannien und außereuropäische Länder

16 3  DIE UMSETZUNG DER EU-RICHTLINIE ZUM „VORÜBERGEHENDEN SCHUTZ“ 

IN DEN MITGLIEDSTAATEN

16 3.1 Effizienz bei der Registrierung: Tage oder Monate 

16 3.2 Geflüchtete Drittstaatler_innen aus der Ukraine

18 3.3 Verzögerung und Vollversorgung in Deutschland

20 4 BÜRGER_INNEN, STAATEN UND  VERWALTUNGSVERFAHREN 

20 4.1 Gastgebende und spontane digitale Netzwerke 

22 4.2 Resilienz der Gastgebenden und staatliche Unterstützung

22 4.3 Nähe zum Asylverfahren oder Neukonzeption

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 3



24 5 UNTERSCHIEDE, ERFOLGE UND  HÜRDEN BEI DER ARBEITSAUFNAHME 

24 5.1 Rechtliche und normative Grundlagen 

24 5.2 Unterschiede bei der Arbeitsbeteiligung in Europa

25 5.3 Gute Qualifikationen der Ukrainer_innen

26 5.4 Effiziente und schwerfällige Verwaltungsprozesse 

27 5.5 Sozialhilfeniveau und Inaktivitätsfalle 

27 5.6 Hilfstätigkeiten bei hoher Qualifizierung

28 5.7 Perspektiven für qualifizierte Beschäftigung

29 5.8 Bemühungen in Deutschland

31 5.9 Arbeitsbeteiligung bringt Kostenreduzierung, Anerkennung und Stabilisierung

32 6 „VORÜBERGEHENDER SCHUTZ“ UND BISHERIGES ASYLSYSTEM 

34 7 EMPFEHLUNGEN 

34 7.1 Die europäische Ebene

34 7.2 Deutsche Politik und Verwaltung

36  Abbildungsverzeichnis 

36  Tabellenverzeichnis

36  Literaturverzeichnis

4 MIT OFFENEN ARMEN – DIE KOOPERATIVE AUFNAHME VON KRIEGSFLÜCHTLINGEN AUS DER UKRAINE FEBRUAR  2023 FES diskurs



„L’Europe se fera dans les crises et sera la somme des 

solutions apportées à ces crises.“

„Europa bildet sich in Krisen und wird die Summe der 

in diesen Krisen erarbeiteten Lösungen sein.“

Jean Monnet
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VORWORT 

DIE KOOPERATIVE AUFNAHME VON 
KRIEGSGEFLÜCHTETEN AUS DER 
UKRAINE IN EUROPA – EINE 
ALTERNATIVE ZUM ASYLREGIME?

Mit der Aufnahme von Millionen ukrainischen Kriegsge-
flüchteten haben die europäischen Mitgliedstaaten eine 
beispiellose und historisch einmalige Solidarität zum Aus-
druck gebracht. Die einstimmige Aktivierung der Richt-
linie über „Vorübergehenden Schutz“ im europäischen Rat 
hat eine unbürokratische und schnelle Aufnahme der Men-
schen, die vor Krieg und Zerstörung durch russische Bom-
ben flüchten mussten, ermöglicht.

Was für andere Geflüchtetengruppen in weit geringeren 
Zahlen bisher nicht möglich oder gewollt war, gelingt in 
diesem Fall auch in Mitgliedstaaten, die sich bisweilen ge-
gen eine offenere europäische Asylpolitik und die faire 
Verteilung von Geflüchteten ausgesprochen haben: Mit 
dem „Vorübergehenden Schutz“ ist für Menschen aus der 
Ukraine qua Pass die freie und selbstbestimmte Einreise in 
die EU und der Zugang zu Sprach- und Bildungsangebo-
ten, zum Gesundheitssystem und zum Arbeitsmarkt ge-
öffnet.

Während dieser Tage über einen Ausbau des europäi-
schen Grenzschutzes diskutiert wird, bessert sich die Da-
tenlagen über die Aufnahme der Kriegsgeflüchteten aus 
der Ukraine zunehmend. Erst im Dezember 2022 wurden 
erste Ergebnisse einer repräsentativen Befragungsstudie 
des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), des 
Forschungszentrums des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF-FZ) und des Sozio-oekonomischen 
 Panels (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung Berlin (DIW) veröffentlicht (IAB et al. 2022). In 
dieser wurden – und werden über einen längeren Zeit-
raum – Geflüchtete aus der Ukraine zu ihren Erfahrungen 
bei der Aufnahme und Integration in Deutschland befragt.

Auch in anderen europäischen Ländern mehren sich 
Umfragen und Untersuchungen und erlauben die vorsich-
tige Zeichnung eines menschenwürdigen Bildes europäi-

scher Aufnahmepolitik, das uns als Modell für zukünftige 
Politikgestaltung – sowohl im europäischen als auch im 
deutschen Kontext – noch lange begleiten wird.

Anlässlich des bitteren Jahrestags des unrechtmäßigen 
Angriffskriegs Russlands am 24.2.2022 zieht die hier vor-
liegende Studie erstmalig einen europäischen Vergleich 
über den „Vorübergehenden Schutz“ und gibt Aufschluss 
über die Stärken und Schwächen der verschiedenen natio-
nalen Systeme in Bezug auf Einreiseverfahren, Unterbrin-
gungsmöglichkeiten und die (Arbeitsmarkt-)Integration.

Es zeigt sich, dass auch wenn das jeweilige nationale 
Recht auf dem Papier zahlreiche Möglichkeiten für eine 
gelingende Integration in die Gesellschaft bietet und Ins-
trumente (z. B. Sprachförderung, Weiterbildungsmöglich-
keiten, Arbeitsaufnahme) für Geflüchtete zugänglich 
macht, es in der Praxis vor allem von den vorhandenen 
Strukturen und Ressourcen in einem Land oder einer 
Kommune abhängt, wie die Aufnahme – etwa in gute, qua-
lifikationsgemäße Arbeit – gelingt.

Es wird deutlich, dass der politische Wille alleine noch 
keine nachhaltigen und umfassenden ,,Willkommensstruk-
turen“ schafft. Zentral sind, wenig überraschend, zwei Fak-
toren: Es braucht ausreichend Finanzmittel und ausrei-
chend Personal in den unterschiedlichen Behörden, um 
einen möglichst effizienten Ablauf des Integrationsprozes-
ses – von der Erstaufnahme bis zur Arbeitsaufnahme – si-
cherzustellen. Dies nicht nur für die Geflüchteten aus der 
Ukraine, sondern selbstverständlich für alle, die bei uns 
Schutz suchen.

Wir hoffen, dass die hier vorgebrachten Erkenntnisse 
nicht nur Anlass geben für weitergehende Untersuchun-
gen, sondern auch einen Beitrag leisten für die Debatte 
über ein anderes, ein menschenwürdigeres Asylsystem in 
Europa.

Joana Marta Sommer

Abteilung Analyse, Planung und Beratung

Friedrich-Ebert-Stiftung
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mehr als 4 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge, meist 
Frauen und Kinder, flohen nach dem russischen Angriff 
am 24.2.2022 über die offenen Grenzen in die Europäische 
Union und ihre Nachbarstaaten. Viele von ihnen wurden 
spontan von engagierten Bürger_innen aufgenommen und 
fanden so Halt und Stabilität. Die EU gab der Hilfsbereit-
schaft der Europäer_innen freien Raum, als sie am 
3.3.2022 die Richtlinie über den „Vorübergehenden 
Schutz“ aktivierte und den Kriegsflüchtlingen freistellte, 
welches Zufluchtsland sie wählen wollten. „Free choice“ 
hatte vorher nie eine Chance in Europa gehabt und ent-
stand nun aus der politischen Situation heraus. Die Kriegs-
flüchtlinge aus der Ukraine haben das Recht auf Arbeit, 
Unterstützung und medizinische Versorgung. Norwegen, 
die Schweiz, Island und Großbritannien schlossen sich 
dem EU-Vorgehen an. Auf diese Weise konnte die größte 
Fluchtbewegung in Europa seit 1947 kooperativ bewältigt 
werden. 

Was als spontane Hilfe entstand, dauert seit einem Jahr 
an, die Gastgebenden sind nach wie vor hilfsbereit und 
tragen einen großen Teil der Aufnahme. Gastgebende und 
Flüchtlinge werden in den europäischen Ländern nach 
Ausmaß, Gestaltung und Effektivität unterschiedlich un-
terstützt. Auch wenn sie sehr unterschiedliche Wege be-
schreiten, arbeiten die europäischen Staaten bei der Auf-
nahme reibungslos zusammen – im Unterschied zu den 
toxischen Konflikten bei der Verteilung von Asylsuchen-
den. Anders als im Asylsystem gibt es auch kaum juristi-
sche Auseinandersetzungen, sondern eher zielführendes 
pragmatisches Handeln. Im Zusammenwirken von Zivil-
gesellschaften und Staaten ist ein neues europäisches Auf-
nahmeregime neben dem Asylsystem entstanden.

Bei der innerstaatlichen Umsetzung des „Vorüberge-
henden Schutzes“ haben einige Länder kontrollierende 
Elemente des Asylsystems übernommen, andere regeln die 
Aufnahme unabhängig davon. Diese Unterschiede machen 
sich vor allem anhand der sehr unterschiedlichen Erfolge 
bei der Arbeitsaufnahme bemerkbar. Alle Staaten stehen 
vor der Aufgabe, die Kriegsflüchtlinge so in ihr Leben auf-
zunehmen, dass sie ihre Fähigkeiten einbringen und wei-
terentwickeln können, um nach Kriegsende in der Ukraine 
oder im Aufnahmeland aktiv zu sein. Gelingt die solidari-
sche Aufnahme, dann entsteht auch die Chance, funktio-
nierende Elemente des neuen Regimes ins bisherige Asyl-
system zu übertragen und dessen Widersprüchlichkeiten 
und Dilemmata aufzulösen.
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1  Merkwürdigerweise sprechen viele Veröffentlichungen über die „größte Fluchtbewegung in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs“ (z. B. 
Brücker et al. 2022). Bekanntlich ist die große Mehrheit der 12 Millionen Deutschen erst nach der Entscheidung der Potsdamer Konferenz über 
die Vertreibung ausgesiedelt worden, also 1945-1947.

EINLEITUNG 

Mit dem „Vorübergehenden Schutz“ von über 4 Millionen 
ukrainischen Kriegsflüchtlingen hat sich die Migrations-
landschaft in Europa fundamental verändert. Die Mehrheit 
dieser Kriegsflüchtlinge ist zunächst privat von Bürger_in-
nen aufgenommen worden und bekam so direkt Kontakt 
zu den Einheimischen, statt wie die meisten Asylbewer-
ber_innen in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht zu 
werden und isoliert zu sein. Ohne das große Engagement 
der Bürger_innen hätten die Erstaufnahmestaaten die Un-
terbringung und Versorgung nicht bewältigen können. Im 
Unterschied zu Asylsuchenden können Ukrainer_innen 
sich frei in Europa bewegen, auch zurück in die  Ukraine 
und wieder in die Aufnahmeländer. Sie können arbeiten 
und sollen unterstützt werden. Sie erhalten ihre Rechte 
nicht in langwierigen Asylverfahren, sondern direkt bei 
der Ankunft in einem europäischen Aufnahmeland, das sie 
selbst auswählen. 

Damit ist neben dem etablierten Asylregime nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention ein zweites europaweites 
Aufnahmeregime aktiviert worden, das nach anderen Re-
geln funktioniert. Das ist eine große Chance, denn das be-
stehende Asylsystem hat vielfältige Schwächen. In der EU 
ist es beim Asylregime trotz detaillierter vereinbarter Re-
gelungen zu toxischen Spannungen zwischen den Mitglied-
staaten gekommen, insbesondere seit 2015 und auch 2022 
wieder erneut. An mehreren Außengrenzen werden regel-
mäßig Menschenrechte verletzt, und es ist keine befrieden-
de Lösung in Sicht. In dem „Vorübergehenden Schutz“ sind 
dagegen nur Grundsätze geregelt. Er verläuft kooperativ, 
obwohl die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hö-
her war als in allen Fluchtbewegungen in Europa seit 19471 
und in großer Schnelligkeit erfolgte. Die EU-Staaten ver-
zichten auf Rücküberstellungen und räumen den ukraini-
schen Kriegsflüchtlingen weitgehende EU-Freiheiten ein, 
allerdings nur auf Zeit. Der ukrainische Pass oder ein an-
deres anerkanntes Dokument öffnet die Tür zur Aufnahme, 
im Unterschied zu den vielfachen Verifizierungsproblemen 
im Asylregime.

Praktisch und analytisch öffnet das Nebeneinander der 
beiden Aufnahmeregime neue Perspektiven. Galt die freie 
Wahl des Aufnahmelands für Flüchtlinge („free choice“) 
früher als unrealistische akademische Idee (Maiani: 100–
101), so ist sie nun in der Realität zu beobachten. Ange-
sichts des spannungslosen Funktionierens dieser offenen 
Lösung in der EU und mit den übrigen Staaten im westli-
chen Europa drängt sich die Frage auf, ob die freie Wahl 
auch für die Aufnahme anderer Flüchtlingsgruppen besser 

geeignet ist als technokratische Verteilungskonzepte. Zu-
gleich kann in einem gigantischen Experiment beobachtet 
werden, nach welchen Präferenzen Kriegsflüchtlinge ihr 
Exilland aussuchen, wenn sie frei sind zu wählen. Ist es 
räumliche oder sprachliche Nähe zum Herkunftsland, ein 
gutes Arbeitsangebot, Kenntnis der Landessprache, sind es 
umfangreiche Sozialleistungen, gut funktionierende Be-
hörden, gute Schulen für die Kinder, effiziente digitale 
Orientierungsnetze oder Kontakte zu Freunden und Ver-
wandten, die schon früher emigriert sind? 

Ebenso wie beim Asyl nach der Genfer Konvention ge-
staltet sich die faktische Umsetzung des „Vorübergehenden 
Schutzes“ in den europäischen Ländern unterschiedlich: 
bei der Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft, bei der Sozialhilfe für Flüchtlinge und der finan-
ziellen Unterstützung für Gastgebenden, bei der Arbeits-
aufnahme und bei der Effektivität behördlicher Verfahren 
einschließlich der unterschiedlichen Fortschritte bei der 
Digitalisierung. 

In einigen Ländern wird der „Vorübergehende Schutz“ 

administrativ völlig getrennt vom traditionellen Asyl be-
trieben, in anderen eng daran angelehnt, etwa bei der Zu-
weisung von Unterkünften. Nicht nur in Ländern wie Po-
len, wo Ukrainer_innen willkommen sind und zugleich 
Migrant_innen an der belarussischen Grenze mit extremen 
Mitteln abgewehrt werden, dürfte das wichtig für die Per-
zeption sein. Daran schließt sich die Frage an, ob und wie 
die beiden Regime Einfluss aufeinander nehmen und wie 
sie sich weiterentwickeln. Wird der „Vorübergehende 
Schutz“ nach einer Phase tief empfundener Solidarität vor 
dem Hintergrund der russischen Aggression langfristig mit 
ähnlichen Akzeptanzproblemen zu kämpfen haben wie das 
Asyl? Werden gut funktionierende Mechanismen aus der 
Ukraine-Aufnahme Vorbild für die Praxis gegenüber ande-
ren Gruppen sein? Oder polarisiert sich die Aufnahmequa-
lität zwischen willkommenen ukrainischen Europäer_in-
nen und nichteuropäischen Anderen?

Angesichts der Dynamik der Ereignisse, dem Druck des 
Kriegsgeschehens und der Dramatik der Veränderungen 
kann unsere Analyse nur ein Beginn sein, um die Struktu-
ren und Zusammenhänge der Aufnahme der Kriegsflücht-
linge zu beschreiben und zu charakterisieren. Dabei gilt 
unser besonderes Interesse guter Praxis, um institutionel-
les Lernen zu ermöglichen. 

Welches Analysematerial steht also zur Verfügung? 
Während es für die Asylaufnahme inzwischen präzise und 
umfangreiche Vergleichsdaten gibt, ist das für den „Vorü-
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bergehenden Schutz“ noch nicht der Fall. Eurostat publi-
ziert seit März 2022 Karten über die Registrierung ukraini-
scher Flüchtlinge in den europäischen Ländern, in denen 
man eine allmähliche Bewegung von Ost nach West nach-
vollziehen kann (vgl. Abbildung 4). Umfangreiche verglei-
chende Daten stellt der UNHCR zur Verfügung, er muss 
sich allerdings auf staatliche Angaben stützen und kann 
nicht wie Eurostat nationsübergreifende Standards setzen. 
Darüber hinaus hat der UNHCR viele hochwertige Berich-
te zur Situation in der Ukraine und in den Nachbarstaaten 
he rausgebracht. Besonders hervorzuheben sind die beiden 
Analysen des Razumkov-Instituts in Kiew zur weltweiten 
ukra inischen Fluchtbewegung, die leider im Westen kaum 
beachtet worden sind. Tiefe Einblicke gibt die MIDEM-
Studie (2022) zur Aufnahme in den Visegrád-Staaten und 
in Deutschland. Ein Tagungsbericht mit Informationen zu 
sechs Ländern ist angekündigt (Mantu et al. 2023).

Viele Analysen litten darunter, dass es in vielen Län-
dern keine zuverlässigen Informationen über die Grund-
gesamtheit der jeweils im Lande befindlichen Kriegsflücht-
linge gab. Meist werden deswegen die Zahlen der Regis-
trierten verwendet, so etwa in der OECD-Studie (2022) 
und der MIDEM-Studie (2022). Klar ist allerdings, dass ein 
Teil der Registrierten in einigen Ländern weitergewandert 
oder zurückgegangen ist. So hat der polnische Minister-
präsident bei der Beendigung der Unterstützungszahlun-
gen für Ukrainer_innen erklärt, viele Ukrainer_innen sei-
en schon zurückgekehrt (Wyborcza 2022). Eurostat gibt 
die Zahl der Kriegsflüchtlinge in Polen Ende 2022 mit 
944.000 an. Weiter- und Rückwanderung dürften aller-
dings nicht in allen Aufnahmeländern gleich stark sein 
und auch nicht ohne Zusammenhang mit den jeweiligen 
Aufnahmebedingungen. Es ist naheliegend, dass der Effekt 
in den Erstaufnahmeländern in der Nähe der Ukraine stär-
ker ist als in den weiter weg liegenden Staaten. Bezeich-
nend dafür ist das offensichtliche Zögern von Ukrainer_
innen mit einem kanadischen Visum, nach Kanada zu flie-
gen und sich damit ganz weit von der Heimat zu entfernen 
(siehe unten 2.3). Die britische Sample-Untersuchung er-
gibt eine geringe Rückkehrquote von etwa fünf Prozent 
(ONS 2022a), aufgrund der Visa-Erfordernisse ist die Situ-
ation dort allerdings nicht vergleichbar mit der in anderen 
europäischen Ländern.

In Großbritannien und Polen haben die Statistischen 
Ämter in den vergangenen Monaten repräsentative Befra-
gungsuntersuchungen zur ukrainischen Flüchtlingsbevöl-
kerung veröffentlicht, in den Niederlanden und der 
Schweiz die jeweils zuständigen Behörden, in Deutschland 
Forschungsinstitute. Auch die Gastgebenden sind in meh-
reren Ländern zu ihren Erfahrungen und Perspektiven be-
fragt worden. Die Fragestellungen und Untersuchungsde-
signs variieren stark. Besonders exakte Daten erhebt Wo-
che für Woche die Schweiz zu Berufsqualifikation, Ausbil-
dung, Sprachkompetenz, Kantonsverteilung und 
Arbeitsaufnahme, alle vom Staatssekretariat für Migra-

2  Statistiken Ukrainekrise, Statistiken (admin.ch); Schutzstatus S – Sprachkompetenzen, Ausbildung und B, 220922-auswertung-
kompetenzen-d (1).pdf; Faktenblatt: Auswertung Berufsqualifikationen, 220531-auswertung-berufsqualifikation-d.pdf.

tion (SEM) ins Internet gestellt. Erfasst wird auch die 
Rückkehr in die Ukraine, für die es Fördermöglichkeiten 
gibt.2 Auch in den Niederlanden lässt sich die Aufnahme 
Woche für Woche genau verfolgen, in Dänemark sogar die 
Zahl der Ablehnungen. Polen registrierte die Flüchtlinge 
zügig in seinem PESEL-System, und die Zunahme ist über 
die Monate exakt zu verfolgen. Ende 2022 gab es allerdings 
immer mehr Berichte über den Entzug dieses Aufenthalts-
titels (Daily News 2022), was die Referenzzahl zusätzlich 
problematisch macht. In Deutschland dauerte es lange, bis 
die Ukrainer_innen registriert waren, anschließend wur-
den sie in das System der Bundesanstalt für Arbeit aufge-
nommen, soweit sie deren Kriterien entsprechen. Die Da-
ten des Ausländerzentralregisters geben Auskunft über die 
Registrierung, aber nicht über den aktuellen Aufenthalt. 

Angesichts dieser Datenlage ist es auch schwierig, Un-
terschiede zwischen den ukrainischen Flüchtlingsgruppen 
in den europäischen Ländern zu erfassen. Schon bei der 
Abgrenzung der Altersgruppen sind die Länder unter-
schiedlich vorgegangen und haben Jugendliche entweder 
bis 16 oder bis 18 Jahre erfasst. Angesichts des explorati-
ven Charakters der vorliegenden Studie waren amtliche 
Daten und Forschungsergebnisse nicht ausreichend, vor 
allem was die Politikergebnisse angeht. Viele Medienbe-
richte wurden deshalb herangezogen und soweit wie mög-
lich auf Richtigkeit überprüft. Es war unmöglich, alle 27 
EU-Staaten und die kooperierenden anderen europäischen 
Länder zu berücksichtigen. Es geht hier daher um die 
wichtigsten Aufnahmeländer. Ein besonderes Interesse 
liegt auf unterschiedlichen Praktiken und Vorgehenswei-
sen, um die Breite unterschiedlicher Integrations-, Versor-
gungs- und Beteiligungslösungen darzustellen und weiter-
führende und funktionierende Beispiele zu präsentieren, 
die vorbildlich sein können. Bei der Durchsicht der unter-
schiedlichen Dokumente und Berichte fiel immer wieder 
auf, dass die jeweiligen nationalen Diskurse um die Auf-
nahme der Kriegsflüchtlinge oft selbstreferenziell sind und 
Informationen über andere europäische Länder fehlen. 
Von daher ist es ein Hauptziel der vorliegenden Studie, ein 
breites Bild der Aufnahmesituationen und der Unter-
schiedlichkeiten zu vermitteln.

1.1 ZUR TERMINOLOGIE DER RICHTLINIE 
UND DER STUDIE

Die Richtlinie 2001/55/EG spricht vom „Bestehen eines 
Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine“, eben-
so ist im Dänischen von „fordrevne“, im Schwedischen von 
„fördrivna“, im Tschechischen von „strămutate“ und im 
Italienischen von „sfollati“ die Rede. Die englische Fassung 
spricht von „displaced persons“, ebenso die französische 
von „personnes déplacées“, die spanische von „personas 
desplazadas“ und die portugiesische von „pessoas desloca-
das“. Im Niederländischen heißt es „ontheemden“. Klar 

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 9



wird damit terminologisch unterschieden zur Genfer 
Flüchtlingskonvention und zu den entsprechenden EU-
Richtlinien, in denen es um „Flüchtlinge“, „refugees“, „ré-
fugiés“, „rifugiati“, „refugiados“, „vluchtelingen“ und „flyk-
tingar“ geht. 

Die Richtlinie 2001/55EG ist unter dem Eindruck der 
Bürgerkriegsvertreibung in den post-jugoslawischen Krie-
gen und Bürgerkriegen entstanden. Damals hatten viele 
EU-Staaten Verfolgtengruppen aufgenommen, es gab aber 
keine gemeinsame EU-Antwort. Zugrunde liegt die Vor-
stellung einer kollektiven Vertreibung ganzer Bevölkerun-
gen oder Bevölkerungsgruppen, wie dies in den Konflikten 
in Kroatien und Bosnien-Herzegowina der Fall war. Da-
gegen stellen die Genfer Flüchtlingskonvention und darauf 
bezogen auch die EU-Richtlinien zu den Flüchtlingen auf 
die individuelle Verfolgung ab, anschließend an die Tradi-
tion der Aufnahme politisch Verfolgter. Bei der Verab-
schiedung der Richtlinie im Jahr 2001 hatte sich Dänemark 
ausgekoppelt.3 

Auch in der bisherigen Asylpraxis ging es faktisch viel-
fach um kollektive Vertreibungen, etwa bei der massiven 
Fluchtbewegung aus Syrien seit 2011. Forderungen nach 
Aktivierung der Richtlinie über den „Vorübergehenden 
Schutz“ konnten sich aber im Euorpäischen Rat nicht 
durchsetzen. Andererseits sind auch bei kollektiven Verfol-
gungen die Einzelschicksale vielfach unterschiedlich, bei-
spielweise nach der Intensität des Widerstands oder der 
Willkür bei der Verfolgung. 

Die ukrainische Fluchtbewegung wurde von der russi-
schen militärischen Invasion ausgelöst, ihre Geschichte 
spiegelt deren verschiedene Phasen. Auch in Bezug auf die 
Trennung von Familien ist sie intensiv vom Krieg geprägt, 
insbesondere der Wehrpflicht der Männer und der Flucht-
möglichkeiten der Frauen und Kinder. Deshalb scheint der 
Ausdruck „Kriegsflüchtlinge“ am geeignetsten zur Be-
zeichnung der Fluchtbewegung. Es geht um eine besondere 
Gruppe, die auf Zeit nach Europa gekommen ist, die in 
weiten Teilen die Rückkehr in ihr Land nach dem Krieg 
oder sogar schon während des Krieges wünscht und deren 
weiteres Schicksal entscheidend vom Kriegsverlauf abhän-
gen wird. Diese besondere Situation erfordert auch einen 
besonderen Begriff. Mit der in Deutschland inzwischen 
weithin üblichen Sammelbezeichnung „Geflüchtete“ 
kommt all das nicht zum Ausdruck. Sie vermittelt zugleich 
eine Passivität, die dem Widerstandswillen und der Dyna-
mik vieler Kriegsflüchtlinge nicht angemessen ist. 

3  Die einzige systematische Studie zur Entstehung der Richtlinie, zu den Debatten im EU-Ministerrat und zur Umsetzung in nationales 
Recht in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden stammt von Karina Franssen. Sie ist an der Universität Nimwegen entstanden 
(vgl. Franssen 2011). 
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2

DIE FLUCHT INS OFFENE EUROPA 
VON POLEN BIS PORTUGAL

2.1 FLUCHT ÜBER DIE GRENZEN

Als der russische Angriff begann, flüchteten viele Ukrai-
ner_innen spontan in die Nachbarländer. Die Grenzen wa-
ren offen, seit 2017 benötigten sie für den Schengen-Raum 
kein Visum mehr, wenn sie einen maschinenlesbaren Pass 
hatten. Schon ehe die EU-Minister_innen eine Woche nach 
Kriegsbeginn die Richtlinie über den „Vorübergehenden 
Schutz“  im Fall eines „Massenzustroms“ aktivierten, wa-
ren 1 Million Ukrainer_innen in den Nachbarstaaten 
 angekommen. Am 15.3.2022 waren es schon 3 Millionen 
 (Johansson 2022). Die Zivilgesellschaft reagierte rasch, aus 
ganz Europa kam Hilfe an die Grenzen und der UNHCR 
koordinierte zusammen mit anderen Hilfsorganisationen 
vom 1.3.2022 an mit einem „Regional Response Plan“ die 
Hilfe in den Erstankunftsländern. Diese Unterstützung 

läuft bis heute weiter und ist inzwischen auch auf Bulga-
rien und die Tschechische Republik ausgeweitet worden, 
die viele Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben. 

Der EU-Beschluss über den „Vorübergehenden Schutz“ 

erfolgte einstimmig, obwohl nach Aussage der zuständigen 
EU-Kommissarin Johansson einige Staaten zunächst gezö-
gert hatten (Johansson 2022). Was 2015 unmöglich gewe-
sen war, wurde nun Realität. Es war der EU-Kommission 
klar, dass Millionen Geflüchtete im Asylsystem nicht auf-
gefangen werden konnten (Verkleij in: Mantu et al. 2023). 
Norwegen, Island und die Schweiz schlossen sich der EU-
Öffnung an. Dänemark beschloss ein Ukrainer-Gesetz und 
ging damit für die Kriegsflüchtlinge von seiner Nichtauf-
nahmepolitik („opt out“) ab. Auch die Türkei und die Bal-
kanstaaten nahmen Flüchtlinge auf, ebenfalls erleichtert 
durch die Visumsfreiheit. Großbritannien verkündete am 

Bahn-Freifahrten für Kriegsflüchtlinge bis 5.5.2022

ABB. 1

Slowenien
10.000

Eurostar 
2.000

Finnland
15.000

Frankreich
50.000

Deutschland
366.000

Dänemark
4.800

Spanien
60.000

Polen
1.800.000

Tschechien
550.000 Slowakei

365.000

Ungarn
336.540

Polen 1.800.000

Tschechien 550.000

Deutschland 366.000

Slowakei 365.000

Ungarn 336.540

Spanien 60.000

Frankreich 50.000

Finnland 15.000

Slowenien 10.000

Dänemark 4.800

Eurostar 2.000

Zusammen

3.500.000

Quelle: CER 2022.
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18.3.2022 ein Sponsorship- und ein Familienprogramm. 
Damit war ganz Europa offen. 

Mit der gemeinsamen Erklärung über den Verzicht auf 
Rückführungen hob der EU-Ministerrat Einschränkungen 
auf, die an sich in der Richtlinie enthalten waren. Damit 
gab er den Kriegsflüchtlingen die Möglichkeit, selbst zu 
entscheiden, in welches Land sie gehen wollten. Das kon-
trastiert mit dem Dublin-System in der Asylverwaltung, bei 
dem mit großem Aufwand Überstellungen geplant werden, 
die selten zu Erfolg führen, einen riesigen Verwaltungsauf-
wand erfordern und die Mobilität der Flüchtlinge hemmen. 
Zentrale EU-Verteilungskonzepte waren seit 2015 definitiv 
gescheitert, und so kam es in dieser speziellen Situation zur 
großen Wahlfreiheit für die Kriegsflüchtlinge, die dem 
Charakter der offenen EU entspricht. Als die Richtlinie ak-
tiviert wurde, waren schon 1 Million Kriegsflüchtlinge auf-
genommen worden, viele davon privat von Bürger_innen, 
und die Aufnahme konnte nun europaweit fortgesetzt wer-
den. Es entstand ein neues offenes Flucht- und Aufnahme-
regime, einschließlich der Möglichkeit, in die Ukraine zu-
rückzukehren und wiederzukommen.

Aus geografischen Gründen kamen die Kriegsflüchtlin-
ge zunächst in Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und 
Moldawien an. Von Anfang an reisten einige aber auch 

weiter – bis nach Portugal und Irland, das einen Tag nach 
dem russischen Angriff die Visumsfreiheit für Ukrainer_
innen einführte. Die europäischen Bahngesellschaften 
machten den Weg auch faktisch frei (vgl. Abbildung 1). 
In den ersten drei Monaten ließen sie 3,5 Millionen Ukrai-
ner_innen kostenlos reisen, bis Ende November zählte al-
lein die Deutsche Bahn 500.000 Freifahrten (Mitteilung DB 
an den Verfasser). Auch der Nahverkehr war kostenlos. Es 
war eine große kooperative Leistung der europäischen 
Bahnen, aufbauend auf der Transportleistung der ukraini-
schen Bahn, die vielfach unter Beschuss arbeitete und 
Schienen wie Züge nach Zerstörungen rasch wieder in 
Stand setzte. 

Die großen Bahnhöfe in Krakau, Warschau, Berlin, 
Prag, Budapest und Wien wurden zu Verteilungszentren, 
in denen Freiwillige zusammen mit kommunalen Kräften 
die Flüchtlinge empfingen, versorgten und weiterleiteten. 
In Deutschland wurden zur Entlastung Berlins, wo zeit-
weise 10.000 Kriegsflüchtlinge am Tag ankamen, weitere 
Zen tren in Hannover und Cottbus eingerichtet. Auch Bus- 
und Flugunternehmen wie WizzAir, TAP und Flixbus en-
gagierten sich. Die französische Regierung stellte in ihrer 
Auswertung allerdings fest, dass nur 13,7 Prozent der 
Kriegsflüchtlinge hauptsächlich mit der Bahn angereist 

UNHCR-Flüchtlingsflüge aus Moldawien, März bis Oktober 2022

ABB. 2

Frankreich
9

Schweiz
9

Deutschland
16

Liechtenstein
1

Niederlande
8

Irland
6

Norwegen
13

Lettland
3

Italien
3

Spanien
9

Portugal
1

Österreich
17

Österreich 17

Deutschland 16

Norwegen 13

Frankreich 9

Spanien 9

Schweiz 9

Niederlande 8

Irland 6

Italien 3

Lettland 2

Portugal 1

Liechtenstein 1

Moldawien

Quelle: UNHCR o. J.
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 waren, 40,5 Prozent dagegen mit dem Auto und 30,5 Pro-
zent mit dem Flugzeug (interieur.gouv.fr 2022). Ukraini-
sche Pkw wurden in vielen europäischen Städten von den 
Parkgebühren befreit. Direkte Flüge aus der Ukraine konn-
ten nicht mehr stattfinden, aber zwölf Länder beteiligten 
sich am Ausfliegen von Flüchtlingen aus Moldawien (vgl. 
Abbildung 2). 

2.2 DIE VERTEILUNG ÜBER EUROPA AM 
ENDE DES JAHRES 

Betrachtet man die Registrierung zehn Monate später, so 
steht Polen an erster Stelle, auch wenn ein Teil der Regis-
trierten inzwischen zurückgekehrt oder weitergewandert ist. 
Andererseits wird deutlich, dass nur sehr wenige Flüchtlinge 
in Ungarn registriert worden sind: 33.000 von mehr als 1 
Million, die über die ungarische Grenze gekommen waren. 
Die ungarische Regierung hatte zwar den Beschluss über 
den „Vorübergehenden Schutz“ nicht blockiert, wie dies zu-
nächst angekündigt worden war. Allen Berichten nach blieb 
sie aber sehr zurückhaltend bei jedweder Unterstützung der 
Flüchtlinge mit dem Ergebnis, dass diese Richtung Wien 
oder Prag weiterzogen. In Bezug auf Nichtukrainer_innen 
wurde die EU-Richtlinie in Ungarn nicht umgesetzt (MI-
DEM 2022: 147–155). Unterstützergruppen warfen der Re-
gierung vor, EU-Gelder zu beanspruchen, ohne etwas für 
die Flüchtlinge zu tun. Selbst Ungarisch sprechende Roma, 
die das Recht auf die ungarische Staatsbürgerschaft haben, 
gingen nach Tschechien und nach Deutschland (MIDEM 
2022: 129/30; Senol 2022).

In Polen trafen die ukrainischen Flüchtlinge auf eine 
starke Solidarität der Bevölkerung. Zwei Drittel der Men-
schen spendeten Geld, 80 Prozent halfen mit Sachspenden, 
drei Prozent brachten Ukrainer_innen unter und 
sechs Prozent halfen bei Pflege, Jobsuche oder anderen 
praktischen Problemen. Die Hilfsbereitschaft bestand in 
allen Berufs- und Einkommensgruppen und war an der 
ukrainischen Grenze besonders hoch (Statistics Poland 
2022). Hinzu kam vielfache internationale Hilfe, sowohl 
spontan von Freiwilligen als auch organisiert von interna-

tionalen Hilfsorganisationen und koordiniert vom 
UNHCR. Zusammen mit UNICEF und IOM baute der 
UNHCR in den Erstaufnahmestaaten ein „Emergency Cash 
Assistance Programme“ auf, aus dem Kriegsflüchtlinge pro 
Monat 80 Euro für einen Erwachsenen, 160 Euro für ein 
Kleinkind (bis drei Jahre) und 60 Euro für Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre bekommen konnten, alternativ zu 
staatlicher Hilfe (UNHCR et al. 2022).

Zieht man die Rückkehrer_innen ab, so sind im Ergeb-
nis etwa 2 Millionen Ukrainer_innen nach Polen gekom-
men, hauptsächlich in den ersten Wochen nach dem russi-
schen Angriff. Drei Viertel von ihnen ließen sich registrie-
ren und etwa 1 Million dürfte noch in Polen leben, so die 
Einschätzung des Warschauer Oberbürgermeisters (Kar-
nowska 2022). Polen und seine Regierung gewannen nach 
dem russischen Angriff breite Anerkennung und europä-
isch-amerikanische Unterstützung, trotz der Besorgnis we-
gen der dortigen Angriffe auf die Unabhängigkeit der Jus-
tiz. Kritiker_innen bemängelten allerdings schnell, dass die 
Regierung selbst geringe Aktivitäten entfaltete, zumal we-
nig Infrastruktur zur Aufnahme existierte, da sich die Re-
gierung über Jahre geweigert hatte, Flüchtlinge aufzuneh-
men. Der Warschauer Bürgermeister bat um direkte EU-
Hilfe an die polnischen Städte, da die Aktivität der polni-
schen Regierung nicht ausreichend sei: „We need direct 
assistance because there is no strategy on the part of the 
government. A lot of what you see in Poland is based on 
improvisation” (Euroaktiv 2022). Er wiederholte diese Bitte 
im Dezember (Karnowska 2022). Aus ganz Europa kamen 
Freiwillige an die polnisch-ukrainische Grenze, um Hilfs-
material zu bringen und Flüchtlinge abzuholen. 

Die gemeinsame Öffnung Europas ermöglichte es 
Kriegsflüchtlingen, rasch weiterzuziehen, nicht nur in an-
grenzende Länder, sondern bis nach West- und Südeuropa. 
Sind die Zahlen in diesen Ländern auch vergleichsweise 
niedrig, sowohl absolut als auch anteilsmäßig, so führte 
dies insgesamt doch zu einer Entlastung. Im Ergebnis kann 
man in Europa von einer Drittelung der Aufnahme spre-
chen. Realistisch geschätzt leben in den Erstaufnahmelän-
dern an der Grenze zur Ukraine heute etwa 1,2 Millionen 
ukrainische Kriegsflüchtlinge (davon 1 Million in Polen), 
in den daran angrenzenden Ländern weitere 1,5 Millionen 
(vor allem in Deutschland und der Tschechischen Repu-
blik) und in den westlichen und südlichen Ländern zusam-
men noch einmal 1,4 Millionen Kriegsflüchtlinge.

Zwar ist die Verteilung ungleich, Großbritannien, 
Frankreich und Italien haben zusammen weniger Kriegs-
flüchtlinge registriert als die Tschechische Republik. Im 
Ergebnis ist es aber besser als 2015 gelungen, die Men-
schen über ganz Europa hinweg aufzunehmen. Freiwillig-
keit und die Aufnahmebereitschaft der Öffentlichkeit ha-
ben dabei eine positive Rolle gespielt, im Gegensatz zu ab-
wehrenden Reaktionen auf das Konzept einer EU-weiten 
Quotenverteilung 2015. Während damals die Visegrád-
Länder die Aufnahme völlig blockierten und auch viele an-
dere Länder sich zögerlich zeigten, gab es 2022 eine grund-
sätzliche Bereitschaft zur Aufnahme. Selbst Ungarn blo-
ckierte nicht offen, sondern wie oben ausgeführt nur fak-
tisch. Frankreich und Dänemark setzten sich selbst 

Flucht in die direkten Nachbarländer und 
Registrierung dort, in Tausend

TAB. 1

Quelle: UNHCR 2023 (Erfassung bis 27.12.2022), einschließlich Drittstaatler_innen.

Land Einreisen aus 
der Ukraine

Rückreisen in 
die Ukraine

im Land 
registriert

Polen 8.507 6.410 1.546

Ungarn 1.973 keine Daten 33

Rumänien 1.738 1.386 102

Moldau 733 367 100

Slowakei 1.048 789 105
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Aufnahmeziele von 100.000, die nicht erreicht wurden, 
weil es zu wenig Konnex mit den Kriegsflüchtlingen gab. 
Organisationsschwachen Regierungen wurde die Arbeit 
von engagierten Bürger_innen abgenommen, die digital 
Kontakte etablierten, effektiv Unterkünfte bei freiwilligen 
Gastgebenden organisierten und damit Fakten schufen. 
Dies kontrastierte mit der schwerfälligen Aktenverwaltung 
in einigen Staaten. 

Die Tschechische Republik und Estland haben pro Kopf 
der Bevölkerung besonders viele Kriegsflüchtlinge aufge-
nommen (vgl. Tabelle 2; OECD 2022: 99, Schaubild 4.1.), 
auch wenn nach Schätzungen die Hälfte der in Tschechien 
Registrierten weitergewandert oder zurückgekehrt ist 
 (Vichová in: Mantu et al. 2023). Auch in Litauen und Lett-
land, den beiden anderen baltischen Staaten, ist der Anteil 
der Ukrainer_innen an der Bevölkerung hoch, einige 
Ukra iner_innen haben es aus Russland dorthin geschafft. 

Unter den weiter entfernt liegenden Ländern sticht die 
hohe Aufnahmezahl in Irland hervor, anteilsmäßig ist sie 
mit etwa einem Prozent der Bevölkerung ebenso hoch wie 
in Deutschland und Österreich. Vor allem in den ersten 
Wochen kontrastierte dies mit der zögerlichen Aufnahme 
in Großbritannien, das am Visumssystem festhielt und erst 
nach breiter öffentlicher Kritik die Visaerteilung beschleu-
nigte. Britische Zeitungen berichteten über Sicherheitsbe-
denken britischer Minister_innen, was wiederum irische 
Minister_innen bewog, ihre humanitäre Haltung hervorzu-
heben, ganz in Übereinstimmung mit den EU-Beschlüssen 
(Downes 2022). 

2.3 VISUMSZWANG SCHRÄNKT EIN: 
GROSSBRITANNIEN UND 
AUSSEREUROPÄISCHE LÄNDER

Wie wichtig die Offenheit des Schengen-Raums und die 
Visumsfreiheit für die rasche Fluchtbewegung über ganz 
Europa war, macht das kontrastierende Beispiel Großbri-
tanniens sichtbar. Es lag nahe, nach Großbritannien zu 
fliehen, weil Englisch in der Ukraine als erste Fremdspra-
che gelehrt wird. Bewerber_innen strandeten aber vor den 
britischen Botschaften oder an der Kanalküste. Der franzö-
sische Innenminister warf seiner britischen Kollegin da-
raufhin „lack of humanity“ vor und verlangte ausreichende 
Konsularangebote. Der Ausbau dauerte lange und das war 
ein Grund, warum so viele Ukrainer_innen nach Irland 
gegangen sind. In Großbritannien kamen die Kriegsflücht-
linge wegen der Visaverfahren später an, andere europäi-
sche Staaten wurden für sie zum Warteraum. Ein Schaubild 
der schottischen Regierung (Abbildung 3) zeigt deutlich, 
wie verzögernd das Visasystem wirkte. Zwischen Beantra-
gung, Genehmigung und Einreise vergingen Monate und 
die Mehrzahl konnte erst im Juli und August einreisen. 
Auch die Bemühungen der schottischen Regierung konn-
ten das nicht ausgleichen.

 Wie einschränkend Visasysteme wirken, wird auch bei 
der Flucht von Ukrainer_innen in außereuropäische Län-
der deutlich. Trotz aller Aufnahmebereitschaft der kanadi-
schen Öffentlichkeit und der intensiven Bemühungen der 
Behörden wurde die Einreise nach Kanada durch das Visa-
system behindert und verzögert. Bis zum 11.12.2022 waren 
735.927 Anträge eingegangen und 456.083 Visa erteilt wor-
den, aber nur 113.279 Kriegsflüchtlinge eingeflogen. 
19.080 weitere waren über Land gekommen, meist wohl 
über Mexiko, wo Ukrainer_innen kein Visum benötigen. 
Alle Sondermaßnahmen, mit denen die kanadische Regie-
rung die Ukrainer_innen bevorzugt behandelt, konnten 

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Europa

TAB. 2

Land Regist-
rierte in 
Tausend 
(UNHCR)

Aufent-
halt Ende 

2022 
(Eurostat)

in Prozent 
der  Be-

völkerung

Grenzländer

Polen

Slowakei 

Moldau

Rumänien

Ungarn

1.886

1.546

105

100

102

33

1.295

961

96

108*

101

29

0,3-2 % 

2 %

2 %

4 %

0,5 % 

0,3 %

nächste Nachbarn

Deutschland

Tschechische Republik

Österreich

Bulgarien

Kroatien

Slowenien

Litauen

Lettland

Estland

1.823

1.022

474

91

51

20

8

72

44

41

1.801

968

432

88

147

19

8

65

36

38

0,3-4 %

1 %

4 %

1 %

2 %

0,5 %

0,3 %

2 %

2 %

3 %

entferntere Länder

Italien

Spanien

Großbritannien

Frankreich 

Niederlande

Schweiz

Irland

Belgien

Portugal 

Schweden

Finnland

Türkei

Dänemark

Norwegen

Griechenland

Zypern

Luxemburg

Weitere Staaten

1.245

166

160

152

119

85

76

70

64

56

50

47

47

37

36

21

21

7

52

1.242

146

161

161*

68

110

62

70

63

56

46

45

96*

32

34

22

13

5

52*

0,1-1 %

0,3 %

0,4 %

0,3 %

0,1 %

0,7 %

0,6 %

1 %

0,5 %

0,5 %

0,4 %

1 %

0,1 %

0,5 %

0,5 %

0,2 %

1 %

1 %

Europa (ohne 

 Russland)

4.454 4.338 0,1-4 %

Quelle: Situation Ukraine Refugee Situation (unhcr.org), Erfassung bis 27.12.2022. 
*Für die Türkei. Großbritannien, Moldau und die weiteren Staaten sind die Bestands-
zahlen („recorded in country“) des UNHCR übernommen worden. Eurostat: Statistics | 
Eurostat (europa.eu), eigene Berechnungen
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diese Verzögerungseffekte nicht kompensieren. Darunter 
waren der Verzicht auf Gebühren, „priority processing“, 
Unterstützung für die Flüge und erweiterte „newcomer 
services“ für die Ankommenden (Government of Canada 
2022). Anscheinend zögern Kriegsflüchtlinge, die ein Vi-
sum erhalten haben, mit dem Flug nach Kanada, zumal sie 
in der Wartezeit eine Zwischenexistenz gefunden haben. In 
den USA gestaltet sich die Aufnahme von Ukrainer_innen 
noch mal schwieriger, trotz der großen Sympathie in der 
Öffentlichkeit. In den ersten Wochen reisten Ukrainer_in-
nen über Mexiko ein. Am 21.4.2022 verkündete Präsident 
Biden das Programm „Uniting for Ukraine“, zunächst mit 
dem Ziel, 100.000 Ukrainer_innen aufzunehmen. Materiell 
ist das Programm auf die „generosity of supporters in the 
United States“ aufgebaut, „who primarily will drive de-

mand for this pathway“ (Homeland Security 2022). Recht-
lich gesehen kommen die Kriegsflüchtlinge „on parole“ für 
zwei Jahre ins Land. Bis Ende des Jahres boten Amerika-
ner_innen 200.000 Plätze an, und 102.000 Ukrainer_innen 
wurden aufgenommen (Murray/Ashley 2023). Ohne Visum 
konnten Ukrainer_innen dagegen nach Israel und in die 
Türkei reisen, das wurde zunächst als Ausweg genutzt. 
Norwegen verweist Ukrainer_innen für Visa an seine Bot-
schaft in Ankara (Norway in Ukraine 2022). In Israel war 
die Aufnahme nichtjüdischer Ukrainer_innen umstritten 
und sollte quotiert werden, bis der Oberste Gerichtshof am 
3.7.2022 entschied, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge 
ohne zahlenmäßige Begrenzung weiterhin einreisen und 
drei Monate bleiben können (Morag 2022). Auch hier 
wirkte die Visumsfreiheit öffnend. 

Die Verzögerung der Einreise im Visasystem am Beispiel des schottischen „Super Sponsor  System“

Quelle: Scottish Government 2022.

Willkommen in Irland – Bedenken in Großbritannien (Irish Times, 11.3.2022) 

Der Kontrast zwischen der Einstellung der irischen und der 

britischen Regierung gegenüber Menschen aus der Ukraine 

auf der Flucht vor der russischen Invasion könnte nicht schär-

fer sein.

Am Dubliner Flughafen gibt es einen „one stop shop“ – wie 

die irische Justizministerin Helen McEntee es bezeichnet – 

wo Menschen, die aus dem vom Krieg gezeichneten Land 

fliehen, eine Personal-Public-Service-Nummer (PPS) erhalten, 

die ihnen Zugang zu Arbeit und Unterstützung gewährt, und 

wo sie sich auch für eine Unterkunft registrieren lassen kön-

nen, wenn das nötig ist. Es gibt Zugang zu Aufladegeräten 

und SIM-Karten. In einem Raum im Flughafen gibt es Spiel-

zeug, Babynahrung und Windeln für die vielen Kinder, die im 

Land ankommen. Die Regierung hat am Tag des russischen 

Angriffs die Visumspflicht für Ukrainer_innen aufgehoben 

und bietet zusammen mit den anderen EU-Ländern zeitweili-

gen Schutz für mindestens ein Jahr.

Auf der britischen Seite gibt es Hindernisse und viel Papier-

krieg. Fernsehen und Zeitungen zeigen Geschichten und Bil-

der von verzweifelten und erschöpften Familien, die von bri-

tischen Beamt_innen abgewiesen werden. Sie zeigen Men-

schenschlangen im Schnee vor einem britischen Visumszen-

trum im östlichen Polen, die sich anstellen, um Reisepapiere 

für Großbritannien zu bekommen.

Seit der Invasion sind 2.965 ukrainische Staatsbürger_innen, 

meist Frauen und Kinder, am Dubliner Flughafen angekom-

men (…). In Großbritannien, einem Land mit dreizehn mal 

größerer Bevölkerung, waren gerade 957 Visa ausgestellt 

worden, während 20.000 Anträge noch bearbeitet werden 

mussten.

Während McEntee darüber sprach, dass sie überlegte, selbst 

einen ukrainischen Flüchtling bei sich zu Hause aufzuneh-

men, erörterte die britische Innenministerin  Pritti Patel die 

Abwägung mit dem „Sicherheitsrisiko“ bei der Antwort auf 

die ukrainische Flüchtlingskrise. Russen könnten Großbritan-

nien infiltrieren, indem sie sich als ukrainische Flüchtling aus-

gäben. 

Quelle: Carswell 2022, eigene Übersetzung.
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DIE UMSETZUNG DER EU-RICHTLINIE 
ZUM „VORÜBERGEHENDEN SCHUTZ“ 
IN DEN MITGLIEDSTAATEN

3.1 EFFIZIENZ BEI DER REGISTRIERUNG: 
TAGE ODER MONATE 

Auf den plötzlichen „Massenzustrom“ reagierten die Auf-
nahmeländer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
und Maßnahmenbündeln. Die Europäische Grundrechts-
agentur hat die Umsetzung der Richtlinienaktivierung in 
15 Ländern dokumentiert (vgl. Tabelle 3). Die Slowakei 
beschloss schon am 25.2.2022, einen Tag nach dem russi-
schen Angriff und im Vorgriff auf die EU-Regelung, ein 
„Gesetz über bestimmte Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Lage in der Ukraine“, mit dem die Registrierung 
und die Gewährung von „Zulagen“ für Gastgebenden ge-
regelt wurde, die Kriegsflüchtlinge unterbrachten. Am 
28.2.2022 und am 17.3.2022 folgten Verordnungen und am 
30.3.2022 wurde schließlich die „Lex Ukrajina“ beschlos-
sen, die auch Arbeitsmöglichkeiten von ukrainischem Ge-
sundheitspersonal regelt.  

Portugal, die Tschechische Republik, Lettland, Kroa-
tien, Frankreich, Estland, Rumänien, Polen und Litauen 
reagierten im März, Italien, Schweden und Bulgarien im 
April, Deutschland im Mai, Griechenland im Juni.

Unterschiedlich fiel auch die Geschwindigkeit bei der 
Registrierung aus. Eurostat veröffentlichte monatlich eine 
Statistik mit den Registrierungszahlen, auch kartografisch 
ausgelegt (vgl. Abbildung 4). Im März hatten Polen, Tsche-
chien und die Slowakei die meisten Kriegsflüchtlinge regis-

triert, dann folgten Spanien, Österreich, Bulgarien, Frank-
reich, Belgien, Portugal, Schweden, die Schweiz, Estland, 
Irland und Lettland. Deutschland, die Niederlande, Un-
garn und Zypern gaben keine Meldungen ab. Für die wei-
tere Integration waren die unterschiedlichen Registrie-
rungsgeschwindigkeiten wichtig. Registrierung war der 
Schlüssel zu Arbeit, Versorgung, Wohnung, Schule und 
Bildung. 

Deutschland erteilte den Kriegsflüchtlingen am 
7.3.2022 eine „vorübergehende Befreiung vom Erfordernis 
eines Aufenthaltstitels“, rückwirkend ab dem 24.2.2022, 
und bezog damit auch die nichtukrainischen Flüchtlinge 
ein, die keine Visumsfreiheit genossen. Die endgültige Re-
gelung mit der Änderung des Aufenthaltsgesetzes wurde 
am 23.5.2022 verabschiedet und trat am 1.6.2022 in Kraft. 
Von da an wurden die Kriegsflüchtlinge nicht mehr wie 
Asylsuchende behandelt, sondern wie anerkannte Flücht-
linge. Insbesondere werden sie nicht mehr nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz von den Ländern versorgt, son-
dern die Arbeitsagenturen wurden zuständig, mit voller 
Einbeziehung in die Krankenversicherung, die Arbeitsver-
mittlung und die Gewährung von Sozialleistungen (Hartz 
IV/Bürgergeld). Die Kriegsflüchtlinge waren nicht zur Un-
terbringung in Unterkünften verpflichtet, konnten aber 
Ländern und Kommunen zugewiesen werden, wenn sie 
staatliche Unterkünfte in Anspruch nahmen. Faktisch wur-
den sie aber in den ersten Tagen und Wochen von Freiwil-
ligen, Kommunen und den Ländern versorgt und unterge-
bracht, Hotspot war der Berliner Hauptbahnhof. 

3.2 GEFLÜCHTETE DRITTSTAATLER_INNEN 
AUS DER UKRAINE

Der EU-Beschluss über den „Vorübergehenden Schutz“ 
umfasst außer ukrainischen Staatsangehörigen auch Dritt-
staatler_innen, die vor dem 24.2.2022 einen unbefristeten 
Aufenthaltstitel in der Ukraine hatten, insbesondere Ge-
flüchtete, die Schutz in der Ukraine genossen, und Fami-
lienangehörige von Ukrainer_innen oder dieser Gruppen, 
einschließlich unverheirateter Partner_innen in dauerhaf-
ten Beziehungen und anderen Personen, die im Familien-
verband lebten. Für Deutschland bedeutet das, dass im Un-
terschied zu den sonstigen Regelugen auch Großeltern 
oder andere Personen außerhalb der Kernfamilie unter 
diese Regelungen fallen können. 

Der EU-Ministerrat konnte sich über die Aufnahme 
von Menschen mit befristetem Aufenthaltsstatus in der 

Umsetzung der EU-Richtlinie über den 
 „Vorübergehenden Schutz“

TAB. 3

Slowakei 25.2.2022

Portugal

Tschechische Republik und Lettland

Kroatien

Frankreich und Estland

Rumänien und Polen

Litauen

1.3.2022

3.3.2022

7.3.2022

10.3.2022

12.3.2022

17.3.2022

Italien und Schweden

Bulgarien

7.4.2022

26.4.2022

Deutschland 23.5.2022

Griechenland 10.6.2022

Quelle: European Agency for Fundamental Rights 2022.
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Ukraine nicht einigen und stellte es den Mitgliedstaaten 
frei, weiteren Personengruppen Schutz zu gewähren, ins-
besondere Drittstaatsangehörigen, die nicht sicher in ihr 
Herkunftsland zurückkehren können. Die Mitgliedstaaten 
verhielten sich unterschiedlich. Polen nahm Nichtukrai-
ner_innen nicht in seine PESEL-System auf, sondern er-
teilte ihnen befristete Aufenthaltsgenehmigungen mit der 
Konsequenz, dass viele in andere Länder weiterzogen. In 
den Niederlanden und in Portugal, die prozentual beson-
ders viele Nichtukrainer_innen aufgenommen haben, wur-
den Ende 2022 Einschränkungen diskutiert (Geertsema Gil 
in: Mantu et al. 2023). In Deutschland ist die Praxis der 
Bundesländer uneinheitlich. Die Stadtstaaten versuchen, 
Lösungen auch für Studierende zu finden, die aus der Uk-

raine kommen. Eine Übersicht über die rechtlichen Mög-
lichkeiten hat der Informationsverbund Asyl/Migration 
zusammengestellt (2022). Es gibt zurzeit kein Gesamtbild 
über die geflüchteten Nichtukrainer_innen. Indien hat in 
der „Operation ganga“ 16.000 seiner Studierenden evaku-
iert, die nach Ungarn, Rumänien oder Polen geflohen wa-
ren (Mathrubhumi 2022)

3.3 VERZÖGERUNG UND 
VOLLVERSORGUNG IN DEUTSCHLAND

Während die Registrierung beispielsweise in den Nieder-
landen in einer einfachen Anmeldung bei der jeweiligen 

Quelle: Eurostat 2022a.
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Polen 675.085

Tschechien 244.650

Slowakei 58.750

Spanien 32.445

Österreich 31.845

Bulgarien 30.505

Frankreich 26.015

Belgien 25.930

Portugal 23.930

Schweiz 14.800

Estland 13.915

Irland 13.505

Lettland 12.840

Kroatien 4.615

Litauen 3.155

Finnland 2.795

Schweden 2.230

Rumänien 1.980

Dänemark 1.230

Luxemburg 920

Island 255

Slovenien 240

Malta 190

Liechtenstein 55

Griechenland 0

Italien 0

„Vorübergehender Schutz“ im März 2022

Anteil pro 1.000 Einwohner_innen

mehr als 10

5 bis 10

2,5 bis 5

1 bis 2,5

weniger als 1

190

55

ABB. 4
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Gemeinde bestand, schloss sie in Deutschland eine „erken-
nungsdienstliche Behandlung“ ein, die mithilfe der PIK-
Stationen4 durchgeführt wurde. Grund waren Bedenken 
über Kontrollprobleme im Zusammenhang mit dem ukrai-
nischen Flüchtlingsstrom, die in einer kontroversen Bun-
destagsdebatte vonseiten der CDU/CSU und der AfD ge-
äußert wurden (BT-Drs. 20/21, TOP ZP 8; MIDEM 2022: 
46). Immer wieder beschäftigten sich die Ministerpräsi-
dent_innen in ihren Konferenzen mit der Registrierung. 
Am 2.6.2022 forderten sie eine „unkomplizierte Registrie-
rung“, aber einschließlich der erkennungsdienstlichen Be-
handlung, die eine „zwingende Voraussetzung für die Aus-
stellung von Fiktionsbescheinigungen und die Erteilung 
von Aufenthaltserlaubnissen“ sei. Sie baten den Bund, „sei-
nerseits das ihm Mögliche zu veranlassen, um eine zeitna-
he Erfassung der polizeilichen Registrierungen im AZR 
sicherzustellen, Doppelerfassungen im AZR zu verhindern 
bzw. schnellstmöglich und effizient zu bereinigen“ (MPK 
2022). Am 2.11.2022 erfolgte ein erneuter Beschluss: „Die 
Länder werden sicherstellen, dass alle schutzsuchenden 
Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausländerzentralregister 
vollständig registriert sind. Sofern nicht bereits geschehen, 
werden die Länder durch entsprechende Vorgaben sicher-

4  Diese „Personalisierungs-Infrastruktur-Komponenten“ bestehen aus „einem Laptop, einer Kamera, einem Fingerabdruckscanner, einem 
Dokumentenprüfgerät, einem Drucker und einem LTE-Router“ (MIDEM 2022: 47).

stellen, dass die Ausländerbehörden in den Ländern voll-
ständig digitalisiert werden. Die Ausländerbehörden sind 
in die Lage zu versetzen, mit anderen (Leistungs-)Behör-
den die erforderlichen Daten digital austauschen zu kön-
nen. Erforderlichenfalls sind hierzu auch datenschutz-
rechtliche Regelungen anzupassen“ (MPK 2022). 

Ende Juni 2022 waren nach Angaben der Bundesregie-
rung 232.859 ukrainische Kriegsflüchtlinge mit „einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erfasst“ worden, 
„bei 249.258 Personen wurde eine Fiktionsbescheinigung 
ausgestellt, 244.814 Personen haben ein Schutzgesuch ge-
äußert und 169.356 Personen haben bisher kein Schutzge-
such geäußert und keinen Titel erteilt bekommen“ (BT-
Drs. 20/3201: 21, vgl. Abbildung 5). Nach drei Monaten 
hatten also nur 26 Prozent eine Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten. Vergleicht man die Bundesländer, so waren die Unter-
schiede eklatant.

Der Übergang zu Hartz IV bzw. anschließend zum Bür-
gergeld wurde einvernehmlich zwischen Ländern und 
Bund beschlossen. Er beruhte nicht nur auf einem Konsens 
über die humanitäre Verpflichtung zur Hilfeleistung vor 
dem Hintergrund der russischen Aggression, sondern auch 
auf einem starken Interesse der Länder, die Versorgungs-

Ausgestellte Aufenthaltserlaubnisse für Kriegsflüchtlinge am 30.6.2022, in Prozent

ABB. 5

Quelle: BT-Drs. 20/3201 21; eigene Berechnungen
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kosten auf den Bund bzw. die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) zu übertragen. Die Länder erhielten außerdem Bun-
deszuschüsse für die weiteren Integrationskosten, etwa bei 
Schulen und Kindergärten. Als der CDU-Vorsitzende Merz 
später den Übergang kritisierte, erinnerte die grüne Abge-
ordnete Aeffner in der Bundestagsdebatte am 19.10.2022 
an diesen Zusammenhang: „Aber sind wir doch einmal 
ehrlich und erinnern uns: Es waren doch die Bundeslän-
der, die gesagt haben: Geht doch ins SGB II und aus dem 
Asylbewerberleistungsgesetz raus. Es geht um Geld, es geht 
um Kosten, es geht um viel. Da sind sich auch alle einig ge-
wesen, egal wer irgendwo regiert. Sie haben gedrängt, das 
schnell zu machen, und das war auch richtig so. Die Ge-
sundheitsversorgung ist für die Menschen besser – ich 
wünsche jedem und jeder, die hier ist, eine bessere Ge-
sundheitsversorgung als nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz –, und der Arbeitsmarkt ist offen“ (BT-Drs. 20/62).

Deutschland gewährt im europäischen Vergleich hohe 
Sozialleistungen und stellt die Kriegsflüchtlinge mit den 
Einheimischen gleich. Das Hartz-IV-Niveau ist zwar im 
innerdeutschen Kontext immer wieder als zu niedrig kriti-
siert worden, und die Leistungen wurden deswegen im all-
gemeinen Einvernehmen zum 1.1.2023 aufgestockt. Ande-
rerseits wurde es vom CDU-Vorsitzenden als zu großzügig 
kritisiert, als die Ukrainer_innen es bekamen. Wegen des 
Systemwechsels und der Komplexität des Hartz-IV-Systems 
dauerte es aber lange, bis das Geld bei den Betroffenen an-
kam. Für etwa 600.000 Menschen mussten neue Bescheide 
ausgestellt werden. Für die Behörden bedeutete die Um-
stellung eine starke Verwaltungsbelastung. Wie zäh sie ver-
lief, macht etwa ein lokaler Bericht deutlich, nach dem im 
September immer noch nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz abgerechnet wurde (Petersen 2022).

In EU-Ländern mit niedrigeren Einkommen wirken 
derartige Vergleichsrechnungen sehr viel sensitiver, denn 
die Neuankömmlinge können höhere Leistungen erhalten 
als die Einheimischen. Deswegen wurden in diesen Län-
dern die Leistungen zeitlich befristet gewährt und dann 
beendet, wie in Polen beispielsweise, oder an das einheimi-
sche Niveau angepasst, wie etwa in der Tschechischen Re-
publik. Verbunden war das mit einer starken Erwartung 
der Aufnahme von Arbeit. Das lag nahe, da in beiden Län-
dern seit Jahren Hunderttausende von Ukrainer_innen ar-
beiteten, die ihren Landsleuten sprachlich und informativ 
zur Seite stehen konnten.
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BÜRGER_INNEN, STAATEN UND 
 VERWALTUNGSVERFAHREN 

4.1 GASTGEBENDE UND SPONTANE 
DIGITALE NETZWERKE 

Nach dem russischen Angriff am 24.2.2022 nahmen Men-
schen in vielen Ländern Europas spontan Ukrainer_innen 
auf und halfen auf vielerlei Weise. Eine polnische Aktivis-
tin aus Thorn erinnert sich: „Es geschah von selbst (…), 
seit dem 24. Februar klingelte mein Telefon die ganze Zeit. 
Mir wurden kostenlose Wohnungen, Autos für den Trans-
port, Kleidersammlungen gemeldet (…). Es gab viele Leu-
te, die bereit waren zu unterrichten, und diese Leute sind 
bis heute bei uns“ (Blaszkiewicz 2022). Dorfgemeinschaf-
ten aus Bayern und der Normandie renovierten leerstehen-
de Häuser, um ukrainische Familien aufzunehmen (Pie-
chulek 2022; actu.fr 2022). Die Benelux-Monarchen öffne-
ten je ein Schloss für die Flüchtlinge (Dutch News 2022; 
Gijs 2022; Gayle 2022). Freiwillige aus vielen Ländern fuh-
ren an die ukrainische Grenze, um Hilfsmaterial zu brin-
gen und Flüchtlinge abzuholen. Besonders aktiv waren 
 Ukrainer_innen, die schon in der EU lebten, als Ansprech-
partner_innen, Vermittler_innen, Informant_innen, Über-
setzer_innen und Gastgebende.  

Spontan entstanden digitale Netzwerke, die Wohnun-
gen vermittelten und Wohnungsanbieter_innen und 
Kriegsflüchtlinge in Beziehung brachten. Von „eingebettet 
sein“ sprach Lukas Kunert, einer der Gründer von 
 #UNTERKUNFTUKRAINE. Diese gleich nach Kriegsbe-
ginn gegründete Initiative vermittelte 49.000 Flüchtlinge 
an private Gastgebende und bekam 400.000 Angebote 
(Haller et al. 2022). Sie war effektiv organisiert und half, 
Stabilität und Halt zu finden, soweit das in der Fluchtsitua-
tion möglich war. Die große Mehrheit dieser Gastgebenden 
hatte sich vorher nicht mit Asylfragen befasst und handelte 
aus Hilfsbereitschaft, ideologische Motive lagen ihnen eher 
fern (Haller et al. 2022: 20). Menschen halfen spontan und 
sie konnten helfen, weil der Staat ihnen keine Hürden in 
den Weg legte, wie das bei Asylbewerber_innen der Fall 
ist. In Deutschland vernetzte sich das Bundesinnenminis-
terium mit der Initiative und anderen Vermittlungsaktio-
nen und unterstützte sie.

Ähnliche Vermittlungsnetzwerke gründeten sich über-
all in Europa. In Polen waren die großen Städte besonders 
aktiv und gefordert. In Italien plante der Staat Aufnahme-
möglichkeiten für 100.000 Flüchtlinge, wegen administra-
tiver Schwierigkeiten kamen aber nur 14.000 Plätze zu-
stande. „Die Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge ist 
durch die Solidarität italienischer Bürger und schon in Ita-
lien lebender Ukrainer aufgenommen worden. Die aller-
meisten Flüchtlinge wurden privat und individuell aufge-
nommen, nicht in kollektiven sozialen oder öffentlichen 

Strukturen“, bilanzierte das Forschungsinstitut IDOS 
(INFO Migrants 2022b). 

In der Schweiz organisierte die „Schweizerische Flücht-
lingshilfe“ die Verteilung und arbeitete eng mit dem Staat 
zusammen. Zwei Drittel der Aufnahmen fanden allerdings 
informell außerhalb dieser Vermittlung statt (Bauer 2022). 
In Frankreich übernahm der Staat selbst die Vermittlung, 
es kamen aber weniger Ukrainer_innen als erwartet. Die 
Niederlande aktivierten ein Katastrophengesetz und gaben 
den Bürgermeister_innen die Vollmacht, Liegenschaften zu 
beschaffen oder zu requirieren – mit dem Erfolg, dass vier 
Fünftel der Kriegsflüchtlinge organisiert untergebracht 
werden konnten, etwa in Schiffen und Ferienanlagen. Dä-
nemark kündigte an, „Ukrainian towns“ zu bauen (Gillet 
2022), verfolgte diese Pläne aber nicht weiter, zumal weit 
weniger als die erwarteten 100.000 Flüchtlinge kamen. 
 Insgesamt zeigen sich große Unterschiede bei den Aufnah-
mestrukturen (vgl. Tabelle 4). Nach einer UNHCR-Aus-
wertung in Polen, Bulgarien, Ungarn, Moldawien, Rumä-
nien und der Slowakei lebten 32 Prozent der Kriegsflücht-
linge bei privaten Gastgebenden, 34 Prozent in Mietwoh-
nungen und 28 Prozent in Sammelunterkünften oder 
Transitzentren unterschiedlicher Art. Ein Prozent war 
 obdachlos (UNHCR Factsheet 2022).

Private Unterbringung der Geflüchteten, 
 Prozentanteile

Land Prozent-
satz

Monat der Feststellung

Großbritannien 92 Oktober (Bedingung für 

Einreise) 

Italien 80 Oktober

Schweiz 60 Juli

Deutschland 40 August-Oktober-Umfrage

Polen 34 Mai-November-Umfrage

Slowakei 32 Oktober

Niederlande 23 November

Tschechien 20 Dezember

Frankreich 11 November

Irland 10 November

Quellen: Info Migrants 2022b; Rijksoverheid 2022; GESIS Blog 2022; Abend 2022; 
Schweizerische Flüchtlingshilfe 2022; Slovakia_MSNA_2022_FV_ (1).pdf; Previssima 
2022; Víchová in: Mantu et al. 2023.

TAB. 4
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Großbritannien machte die Einreise ukrainischer 
Kriegsflüchtlinge von privaten Einladungen abhängig und 
bezahlte den Gastgebenden monatlich 350 Pfund als Aus-
gleich für ihre Kosten. Im Gegensatz dazu betrieb die 
 irische Regierung die Aufnahme mit großer Energie und 
brachte 90 Prozent der Flüchtlinge selbst unter. Da Irland 
das einzige englischsprachige Land ist, in das man ohne 
Visum einreisen kann und in dem die Aufnahme zudem 
großzügig und effizient organisiert wird, kamen viele 
 Ukrainer_innen. Die Regierung sah sich im Herbst mit 
 einem Unterbringungsproblem konfrontiert und reagierte 
mit  einer Verdoppelung der Unterstützung für private 
Gast gebende auf 800 Euro – den höchsten Betrag, der 
 europaweit überhaupt an Gastgebende gezahlt wird (vgl. 
 Tabelle 5). 

Fast gleichzeitig beschloss die niederländische Regie-
rung, das Wohngeld („wooncomponent“) bei Privatunter-
bringung von 215 auf 93 Euro herunterzusetzen. Die ein-
fache Regelung mit Pro-Kopf-Zahlungen habe, so begrün-
dete die Regierung die Veränderung, ein schnelles „Auf-
fangen“ der Kriegsflüchtlinge möglich gemacht. Die 
Regelung habe aber auch Nachteile gehabt, denn das „leef-
geld“ war höher als die Zahlungen für andere bedürftige 
Gruppen. Die neue Regelung sei „deutlicher und ehrlicher“ 
und habe Vorteile bei der Anwendung (Ministerie van Jus-
titie en Veiligheid 2022b). Angesichts der Fortdauer des 
Krieges und des Aufenthalts der Flüchtlinge gehen die Nie-
derlande damit von einer Ad-hoc-Lösung zu einer Dauer-
lösung über. 

Die Unterstützungsmaßnahmen der einzelnen Länder 
unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht, nicht nur im Ni-

veau. Einige Länder unterstützen Gastgebende, andere 
Flüchtlinge, eine dritte Gruppe zahlt gar nichts und eine 
vierte an beide Seiten. Auch die Höhe der Zahlungen ist 
enorm unterschiedlich: für die Gastgebenden zwischen 
0 und 800 Euro und für die Kriegsflüchtlinge zwischen 
0 Euro und dem vollem Bürgergeld in Deutschland (ab Ja-
nuar 2023). In der Schweiz gibt der Bund den Kantonen 
eine auskömmliche Pauschale von 21.000 Franken im Jahr, 
die Kantone gehen damit extrem unterschiedlich um und 
reproduzieren im Kleinen die europäische Unterschied-
lichkeit (vgl. Tabelle 5). In Polen und Dänemark sind die 
Zahlungen an Gastgebende nach einigen Monaten einge-
stellt worden. In Deutschland werden die Kriegsflüchtlinge 
seit dem 1.6.2022 auf dem Niveau anerkannter Flüchtlinge 
versorgt, in Österreich dagegen auf dem Niveau von Asyl-
bewerber_innen. Während einige Länder feste Beträge zah-
len, entweder an Familien oder je nach Personenzahl oder 
nach Erwachsenen und Kindern differenziert, lassen ande-
re die Kriegsflüchtlinge an ihrem Sozialhilfesystem teilha-
ben, das wiederum sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. 

 In Deutschland haben einzelne Landkreise Beiträge an 
Gastgebende gezahlt, das war günstiger als die öffentliche 
Unterbringung. Mit dem Übergang ins Sozialhilfesystem 
ab 1.6.2022 können Gastgebende Miet- oder Untermietver-
träge mit ihren Gästen schließen und sich so refinanzieren. 
Es ist nicht bekannt, inwieweit das geschieht, allerdings ist 
die Abwicklung angesichts der großen Zahlen und des 
komplizierten Systems vielfach schleppend. Eine Untersu-
chung im Juni/Juli 2022 ergab, dass nur 21 Prozent der 
Gastgebenden sich staatlich refinanzierten (Haller et al. 
2022: 27; eigene Berechnung). Eben das stand aber an 

TAB. 5

Unterstützung für Gastgebende und Geflüchtete

Quellen: Visit Ukraine Today 2022; Horgan-Jones/Roche 2022; Previssima 2022; Government of Canada 2022a.

Land für Gastgebende für Kriegsflüchtlingefür Kriegsflüchtlinge

Polen am 30.6. ausgelaufen nur Schwangere, Kinderreiche, Invalide 

Tschechien – 200 €, wenn privat untergebracht

Niederlande – 260 € + 215 €, wenn privat, ab 1.2.2023 93 €

Schweiz 290–696 Sfr. 0–300 Sfr. je nach Kanton

Deutschland örtlich 150–250 € seit 1.7.2022 Sozialhilfe/Bürgergeld

Österreich – 425 €

Großbritannien 350 Pfund 200 Pfund „welcome“, Sozialhilfe (niedrig)

Irland 400 €, ab Dez. 800 € Sozialhilfe

Dänemark am 31.8.2022 ausgelaufen Sozialhilfe

Schweden – pro Tag 2,20 €/6,53 €, wenn privat

Ungarn – 23.000 HUF (56 €)

Frankreich 450 € 90 Tage, dann 150 € Sozialhilfe

Kanada 3.000 $ Erw./1.500 $ Kinder Einmalzahlung
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 erster Stelle der Wunschliste der Gastgebenden (Haller et 
al. 2022: 29). Sie haben inzwischen mit gestiegenen Ener-
giepreisen zu tun, was bei mehr Personen im Haus zu Bu-
che schlägt. 

4.2 RESILIENZ DER GASTGEBENDEN UND 
STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG

Die Gastgebenden zeigen viel Zuwendung, große Ausdauer 
und Resilienz. In der deutschen Studie berichtete die große 
Mehrheit über positive Erfahrungen bei der Beherbergung. 
80 Prozent würden wieder Flüchtlinge aufnehmen (Haller 
et al. 2022: 34), vor allem Frauen und Kinder. Als größtes 
Problem wurden die schwerfälligen Behördenkontakte ge-
nannt: „Der Papierkrieg. Dutzende Anträge von etlichen 
Ämtern, nichts einheitlich von Kreis zu Kreis. Vieles nur 
auf Deutsch. Also muss man helfen. Für Geflüchtete allein 
unmöglich zu leisten“ (Haller et al. 2022: 28). In der 
Schweiz zeigen sich die Gastgebenden ähnlich standhaft – 
im Gegensatz zu den Erwartungen der Behörden, die von 
einem kurzfristigen Hype ausgegangen waren (Walser 
2022; Fargahi 2022).

Auch die britische Umfrage zeigt positive Einstellun-
gen. Sechs von zehn „Sponsors“ wollten ihre Gäste länger 
als das vereinbarte halbe Jahr beherbergen, ein Viertel 
mehr als ein Jahr. Fast alle Gastgebenden sagten, dass sie 
mehr Unterstützung und Hilfe geleistet hätten, als im Re-
gierungsprogramm vorgesehen. Acht von zehn Gastgeben-
den hatten Essen für die Flüchtlinge vorbereitet, zwei Drit-
tel Arbeit für sie gefunden und 45 Prozent hatten sie finan-
ziell unterstützt, ergab eine Studie des Office for National 
Statistics (Easton/Andersson 2022). Obwohl im Oktober/
November 2022 56 Prozent der Kriegsflüchtlinge in Groß-
britannien Arbeit gefunden hatten, hingen sie stark von 
ihren Gastgebenden ab. 80 Prozent der Gäste beteiligten 
sich an den Kosten für Lebensmittel, 17 Prozent an der 
Miete (ONS 2022a). 

Gastgebende fühlten sich von den Staaten in vieler 
Hinsicht allein gelassen. Ein schweizer Autor kommentier-
te: „Die Betreuung der Gastfamilien ist minimal und wird 
von den kantonalen Sozialbehörden so kompliziert ge-
macht, dass es nur noch peinlich ist (…). Last but not 
least: Es kann doch nicht sein, dass die Kantone die Flücht-
lingsbetreuung so knauserig gestalten, dass sie einen be-
achtlichen Anteil der Bundesgelder von 1.500 Franken pro 
Ukraineflüchtling und Monat in die eigene Tasche wirt-
schaften können“ (Hein 2022).

Die Medien berichteten nach dem Höhepunkt im März 
2022 kaum noch über die Beherbergung. DIW-Präsident 
Fratzscher bemerkte insofern treffend: „[E]ine Million 
 Ukrainer und Ukrainerinnen“ seien „seit Beginn des Krie-
ges nach Deutschland gekommen – für viele fast unbe-
merkt“ (Fratzscher 2022). In den Schlagzeilen der wenigen 
Berichte über langfristige Gastgebererfahrungen werden 
oft Misserfolge und Abbrüche hervorgehoben, obwohl die 
Artikel dann ganz überwiegend positive Zustände und 
Eindrücke beschreiben. Beispielsweise ist der eben zitierte 
Artikel mit „Quarter of Refugee Sponsors Do Not Want to 

Carry on“ überschrieben, obwohl der Text ein recht positi-
ves Bild der Resilienz und der überwiegend guten Erfah-
rungen vermittelt (Easton/Andersson 2022). Medial sind 
Kontinuität und Stabilität weniger interessant als Krisen. 

4.3 NÄHE ZUM ASYLVERFAHREN ODER 
NEUKONZEPTION

Bei der Gestaltung der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen 
lassen sich zwei Vorgehensweisen unterscheiden: die Ori-
entierung am eingespielten Asylverfahren, allerdings mit 
mehr Freiheiten, und die unabhängige Neukonzeption. 
Deutschland, Österreich und die Schweiz sind den ersten 
Weg gegangen, aufbauend auf ihren etablierten Systemen 
und Institutionen. Trotz aller Sympathie mit den Kriegs-
flüchtlingen hatte das zur Folge, dass auch einschränkende 
Elemente des Asylsystems zur Geltung kamen. Ein beson-
ders eklatantes Beispiel ist die gesetzlich geregelte Einzie-
hung von Vermögen von Flüchtlingen in der Schweiz, die 
so gar nicht zur Willkommensatmosphäre nach der russi-
schen Aggression passt. Das Staatssekretariat weist korrek-
terweise in seiner Information darauf hin: „Die Behörden 
könnten Ihre Vermögenswerte einziehen. Für Personen, 
die privat untergebracht sind, will das SEM dies per Wei-
sung sistieren. Für Personen, die in einem Bundeszentrum 
unterkommen, werden die Vermögenswerte eingezogen“ 
(SEM Schutzstatus S Schweiz 2022). Dieser Text stand 
noch Ende Dezember 2022 im Netz. 

Bei der Anwendung der etablierten Mechanismen zur 
Verteilung der Kriegsflüchtlinge über Deutschland bzw. 
die Schweiz ergaben sich Friktionen mit zivilgesellschaft-
lichen Initiativen, die Unterkünfte suchten und Kontakte 
zu Gastgebenden aufbauten. Fand man beispielsweise für 
eine in Berlin gemeldete Flüchtlingsfamilie eine Wohnung 
in einem brandenburgischen Landkreis, so konnte dieser 
den Zuzug ablehnen, weil er bereits überlastet war. Die 
Berliner Sozialsenatorin Kipping hat deswegen „die Bun-
desregierung gebeten, eine Lockerung der Auflage dann zu 
ermöglichen, wenn jemand aus einer Stadt mit angespann-
tem Wohnungsmarkt in eine Gegend mit Leerstand zieht, 
wo die Wohnungsgesellschaften froh sind“ (dpa 2023). Was 
auf europäischer Ebene frei funktionierte, stieß innerhalb 
Deutschlands auf Hürden. Anfang September erklärten 12 
von 16 Bundesländern einen „temporären Aufnahme-
stopp“. In der Schweiz wurde kritisiert, dass zentrale Ver-
teilungsmaßnahmen Familienverbindungen auseinander-
rissen (Tischhauer 2022; Bauer 2022). Auch der neuformu-
lierte Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes enthält restriktiv 
formulierte Verteilungsmechanismen, die private Aufnah-
me vollzog sich neben dem Gesetz.

Andere Länder bauten ihr Aufnahmesystem unabhän-
gig von bestehenden Asyltraditionen auf. In den EU-Bei-
trittsländern von 2004 war das ohnehin nötig, weil es we-
nig Aufnahmetraditionen gab und gleichzeitig besonders 
viele Flüchtlinge in kurzer Zeit unterzubringen waren. 
 Polen, die Tschechische Republik, Estland und die Slowa-
kei etablierten einfache One-Stop-Registrierungssysteme. 
Estlands Premierministerin Kaja Kallas erklärte, die Redu-
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zierung bürokratischer Hürden werde das Leben der trau-
matisierten Kriegsflüchtlinge einfacher machen. „It is up 
to us to make it as easy as possible for those fleeing Putin’s 
war to settle in to their temporary new life here (…). Most 
of the refugees we are taking in are women and children, 
so it is important that the adults find work and the young-
sters a place in school or kindergarten as soon as possible. 
That will help them settle in to their lives in Estonia more 
easily and more quickly“ (Republic of Estonia 2022). 

Während Polen sich bei der Unterbringung weitgehend 
auf die Bürger_innen, die Kommunen und die internatio-
nalen Helfenden verließ, etablierte die Tschechische Repu-
blik ein staatliches Verteilsystem, das das Bürgerengage-
ment ergänzte (MIDEM 2022). Auch die Niederlande gin-
gen ganz neue Wege. Sie aktivierten ein Sicherheitsgesetz, 
mit dem Bürgermeister_innen Unterkünfte beschlagnah-
men konnten. Die Effizienz dieser Maßnahmen, mit denen 
sie im Gegensatz zu den Nachbarländern die meisten 
Kriegsflüchtlinge in kommunal organisierten Unterkünften 
unterbrachten, kontrastierte mit der gleichzeitigen Krise 
bei der Asylunterbringung. Während die ukrainischen 
Kriegsflüchtlinge auf diese Weise auf Schiffen, Ferienan-
lagen oder Campingplatzen untergebracht wurden, muss-
ten andere Asylbewerber_innen auf dem Boden außerhalb 
der Asylzentren schlafen (NL Times 2022). 

Noch weit extremer war die Differenz in Polen. Wäh-
rend das Land die ukrainischen Kriegsflüchtlinge begrüßte 
und aufnahm, wies es die von der belarussischen Regie-
rung an die Grenze gebrachten Asylbewerber_innen 
harsch zurück und verletzte dabei die geltenden EU-Richt-
linien. Regelmäßig berichtete die liberale polnische Zei-
tung „Gazeta Wyborcza“ über Tote an der Grenze. Helfen-
de wurden an der ukrainischen Grenze unterstützt, an der 
belarussischen Grenze dagegen behindert und schikaniert. 
Allerdings ging die Regierungsunterstützung schrittweise 
auch für die Ukrainer_innen zurück, ab Oktober 2022 
müssen sie sogar in Massenunterkünften Gebühren zahlen 
(Karpieszuk 2022).
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5 

UNTERSCHIEDE, ERFOLGE UND 
 HÜRDEN BEI DER ARBEITSAUFNAHME 

5.1 RECHTLICHE UND NORMATIVE 
GRUNDLAGEN 

Ein Recht auf Arbeit hatte die EU-Kommission bei der 
Konzipierung der Richtlinie für den „Vorübergehenden 
Schutz“ im Jahr 2000 vorgeschlagen, ebenso wie bei an-
erkannten Flüchtlingen. Die Niederlande hatten dagegen 
für ein sechsmonatiges Arbeitsverbot plädiert und waren 
von Frankreich und Deutschland unterstützt worden. Das 
entsprach den Einschränkungen bei Asylbewerber_innen, 
die in vielen Ländern üblich waren. Strittig war auch, ob 
das Recht auf Arbeit überhaupt in die Richtlinie aufge-
nommen werden sollte. Letztlich wurde es in der Richtlinie 
verankert, allerdings konnten die Staaten eine Nachrangig-
keit gegenüber EU-Bürger_innen und Gleichgestellten re-
geln (Franssen 2011: 237–239). In Deutschland ebenso wie 
in den Niederlanden wurden bei der Umsetzung in natio-
nales Recht Genehmigungsvorbehalte eingeführt. 

Mit dem verbreiteten Arbeitskräftemangel und der 
Sympathie für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge vor dem 
Hintergrund des russischen Angriffskriegs änderte sich die 
Perzeption beim Zugang zur Arbeit. Nun werden auch 
Schutzaspekte genannt, etwa Einschränkungen aufgrund 
traumatischer Erfahrungen oder Schutz vor Ausbeutung. 
So hat das niederländische Justizministerium die Arbeits-
genehmigungen auf abhängige Arbeit beschränkt, um „po-
tenziell vulnerablen Flüchtlingen ein größeres Maß an Si-
cherheit“ zu gewähren und sie vor Unterbezahlung zu 
schützen (Ministerie van Veiligheid 2022a). Das wider-
spricht der Richtlinie. Es ist im Einzelfall schwierig, die 
Motive und Effekte von Einschränkungsmaßnahmen zu 
analysieren. Genehmigungsvorbehalte wirken auch dann 
einschränkend, wenn die ursprüngliche Motivation nicht 
mehr existiert oder humanitäre Motive vorwiegen. Es ist 
ein ironischer Zusammenhang, dass es inzwischen Pro-
gramme und Begleituntersuchungen zur „Arbeitsförde-
rung für Geflüchtete“ gibt, nachdem sie zunächst mit Ar-
beitsverboten konfrontiert waren (Brussig et al. 2022).

Selbstverständlich können nicht alle Kriegsflüchtlinge 
sofort arbeiten, etwa aufgrund von Behinderung, Trauma-
tisierung oder der Betreuung kleiner Kinder. Die Richtlinie 
spricht deswegen auch von sozialer Unterstützung. Arbeit 
kann aber auch de-traumatisierend wirken, neue Normali-
tät vermitteln und stabile soziale Zusammenhänge fördern. 
Sie vermittelt soziale Anerkennung und stärkt das Selbst-
gefühl, im Unterschied zu langer Abhängigkeit von Sozial-
leistungen oder karitativer Hilfe.

5.2 UNTERSCHIEDE BEI DER 
ARBEITSBETEILIGUNG IN EUROPA

Nach einem Jahr Flucht und Aufnahme sehen wir, dass 
Ukrainer_innen in einigen Ländern rasch Arbeit finden, in 
anderen viel langsamer. Während in den Niederlanden, 
Dänemark, Polen, der Tschechischen Republik und Groß-
britannien die Hälfte oder mehr als die Hälfte der arbeits-
fähigen ukrainischen Kriegsflüchtlinge Arbeit gefunden 
hat, sind es in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Bel-
gien und Bulgarien weit weniger (vgl. Abbildung 6). Aus 
Polen wird berichtet, dass 40 Prozent der Unternehmens-
neugründungen von Ukrainer_innen ausgehen (Slawinski 
2022). In anderen Ländern ist dies sehr schwierig. Diese 
Unterschiede sind erstaunlich und erklärungsbedürftig. 
Da es bisher keine vergleichende Eurostat-Statistik gibt, 
wurden die Informationen aus wissenschaftlichen Arbei-
ten, nationalen Statistiken und Medienberichten zusam-
mengetragen. Die Informationen haben unterschiedliche 
Qualität. Einige sind offizielle Arbeitsmarktstatistiken, an-
dere repräsentative Umfragen oder Schätzungen. In der 
niederländischen Statistik werden Arbeitsaufnahmen ge-
zählt. Da einige Kriegsflüchtlinge mehrere Jobs angenom-
men haben, hinter- oder nebeneinander, muss der rechne-
rische Wert von 83 Prozent diskontiert werden. Die Redu-
zierung auf 70 Prozent ist eine Schätzung. 

In den Diskursen innerhalb der einzelnen Länder wer-
den die großen Unterschiede in Europa kaum wahrgenom-
men. In Deutschland und in der Schweiz sind die Prozent-
sätze bei der Arbeitsaufnahme trotz der geringen Erfolge 
von Expert_innen positiv bewertet worden, und zwar mit 
dem zutreffenden Argument, Ukrainer_innen fänden 
schneller Arbeit als andere Flüchtlinge. „Bundesrätin lobt 
arbeitswillige Ukrainerinnen“, titelte die Schweizer Zeitung 
„Blick“ am 23.8.2022. „Obwohl viele Frauen mit kleinen 
Kindern kamen, sei die Arbeitsmarktintegration bei Ukrai-
nern leicht erhöht“, zitierte die „Welt“ am 19.10.2022 den 
Arbeitsmarktexperten Brücker. „Für Deutschland geht das 
IAB von einer Beschäftigungsquote von bis zu 15 Prozent 
aus – in der Kürze der Zeit ein großartiger Erfolg“, erklärte 
die Abgeordnete Stephanie Aeffner (Bündnis 90/Die Grü-
nen) am 19.10.2022 im Bundestag (BT-Drs. 20/62). DIW-
Präsident Fratzscher sprach vom „Glück der Zuwanderung, 
auch wirtschaftlich“. Die „Integration der Geflüchteten 
aus der Ukraine“ sei „eine Erfolgsgeschichte“ (Fratz-
scher 2022). 

In den deutschsprachigen Ländern ist der Erwartungs-
horizont bei der Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen offen-
sichtlich niedrig. Das gilt auch für die breitere Öffentlich-
keit, denn es gibt nur sehr wenige Presseartikel oder Dis-
kurse über die Arbeitsaufnahme. Vorherrschend ist auf der 
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einen Seite eine karitative Haltung und auf der anderen ein 
Belastungsdiskurs in Bezug auf „Einwanderung in die So-
zialsysteme“. Diese Einstellungen haben lange Traditionen, 
denn schon seit den 1980er Jahren wurden Flüchtlinge in 
Deutschland als Asylbewerber_innen kategorisiert und aus 
dem Arbeitsmarkt herausgehalten, in den Mittelmeerlän-
dern dagegen als Arbeitskräfte betrachtet (Finotelli 2007).

5.3 GUTE QUALIFIKATIONEN DER 
UKRAINER_INNEN

Alle Forschungen und Medienberichte stimmen darin 
überein, dass die ukrainischen Flüchtlinge gut qualifiziert 
sind, insbesondere wird der hohe Akademiker_innenanteil 
hervorgehoben. Nach einer Umfrage des ukrainischen For-
schungsinstituts Razumkov im Juli/August 2022 waren 
30 Prozent der Flüchtlinge hoch qualifizierte Fachkräfte, 
14 Prozent Unternehmens- oder Abteilungsleiter_innen, 
14 Prozent Unternehmer_innen, zwölf Prozent Facharbei-
ter_innen und elf Prozent Hausfrauen. Hoch qualifizierte 
Spezialist_innen waren „unter den Flüchtlingen in größe-
rem Maße vertreten als im Allgemeinen unter der erwach-
senen Bevölkerung der Ukraine vor Kriegsbeginn“. Im Ver-
gleich mit der ukrainischen Gesamtbevölkerung gehören 
die Flüchtlinge in Bezug auf Bildung, Beruf und Einkom-
men gehobenen Schichten an. 90 Prozent der befragten 
Flüchtlinge lebten vor dem Krieg in Städten und nur 
zehn Prozent in Dörfern (Razumkov 2022a). Nach einer 
UNHCR-Umfrage in den Nachbarstaaten der Ukraine hat-
ten 46 Prozent der Flüchtlinge einen Universitätsabschluss 
und 29 Prozent eine abgeschlossene Berufsausbildung 
(UNHCR 2022b). Eine deutsche Studie konstatiert 72 Pro-
zent „tertiäre Abschlüsse“ (Brücker et al. 2022: 7).

In der Schweiz haben 66,7 Prozent der ukrainischen 
Flüchtlinge tertiäre Abschlüsse und weitere 25,2 Prozent 
Sekundarabschlüsse. Sehr gute Englischkenntnisse sind bei 
15 Prozent, gute bei 20 Prozent vorhanden. Dementspre-
chend übten die ukrainischen Flüchtlinge in ihrer Heimat 
anspruchsvolle Berufstätigkeiten aus. Das Schweizer 
Staatssekretariat hat diese Qualifikationen dokumentiert 
(Tabelle 6).

ABB. 6

Beschäftigte ukrainische Geflüchtete, in Prozent

Quellen: MIDEM 2022; NL Times 2022a; ONS 2022a; ONS 2022b; Employ Ukraine 2022; Yahoo News 2022: McQuinn 2022;  Expats CS 2022a; External Ukraine Refugee Situation 
Operational Update_Bulgaria.pdf; Carter 2022;  Jobindsats 2022; 220803-angaben-erwerb-d.pdf.; Horgan-Jones/Roche 2022.

TAB. 6

Geflüchtete Erwerbstätige nach Berufshaupt-
gruppen (Schweiz)

Quelle: Staatssekretariat Migration Schweiz, Faktenblatt Auswertung Berufsqualifikatio-
nen, 31.5.2022.

Führungskräfte 5,4 %

Intellektuelle/wissenschaftliche Berufe 38,9 %

Techniker_innen/nichtakademische Fachkräfte 17,2 %

Bürokräfte und verwandte Berufe 10,7 %

Dienstleistungsberufe und Verkäufer_innen 17,3 %

Handwerks- und verwandte Berufe 5,3 %

Anlagen- und Maschinenbediener und 

Monteure

2,7 %

Hilfsarbeitskräfte 1,7 %

Fachkräfte Land- und Forstwirtschaft, 

Fischerei

0,6 %

Bulgarien

Schweiz

Österreich

Deutschland

Irland

Großbritannien/Nordirland

Tschechische Republik

Dänemark

Polen

Niederlande

10 %

10 %

14 %

17 %

43 %

50 %

50 %

53 %

66 %

70 %
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5.4 EFFIZIENTE UND SCHWERFÄLLIGE 
VERWALTUNGSPROZESSE 

Warum ist die Arbeitsbeteiligung so unterschiedlich? In 
der UNHCR-Implementationsstudie zur Aufnahme der 
Ukrainer_innen wird berichtet, in 22 von 26 untersuchten 
Ländern5 bereiteten Mangel an Kinderbetreuung und in 
18 Ländern Sprachbarrieren Schwierigkeiten. Das sind ge-
nerelle Probleme, mit denen alle Länder umgehen müssen, 
weil großenteils Frauen mit Kindern gekommen sind. Da-
gegen wird nur in der Hälfte der EU-Länder über man-
gelnde Information und über schwierige Behördenabläufe 
geklagt: in 13 von 26 über „lack of information“, in 12 über 
„lengthy and complicated recognition procedures“ 
(UNHCR 2022d: 23). In der UNHCR-Studie werden die 
Länder anonymisiert. In der Razumkow-Umfrage 2022 be-
richteten 22 Prozent aller Befragten über Bürokratiepro-
bleme bei der Registrierung. In Polen war es nur fünf Pro-
zent, in Deutschland dagegen 49 Prozent (Razumkov 
2022a).

Geht man der Frage nach den Verwaltungsabläufen 
nach, so fallen gravierende Unterschiede auf. Die erfolgrei-
chen Länder haben einfache und effektive Zugangsregelun-
gen eingeführt („one stop“), die sofort auch die Arbeitsauf-
nahme miteinschließen. In der Tschechischen Republik 
hatten schon am 17.3.2022 187.786 ukrainische Flüchtlinge 
einen Rechtsstatus einschließlich Arbeitsgenehmigung er-
halten, Ende April waren es 310.000, Ende Dezember 
473.736. Die tschechische Regierung wies nachdrücklich 
auf die Arbeitsaufnahme hin und gewährt die „außeror-
dentliche Soforthilfe“ von 500 Kronen (200 Euro) für sechs 
Monate, dann sinken die Leistungen entsprechend den Sät-
zen für Einheimische (MIDEM 2022: 132). Auch in Polen 
war die finanzielle Unterstützung (für die Gastgebenden) 
befristet. Polen verabschiedete am 11.3.2022 ein Sonderge-
setz mit einer neuen Personalkategorie zur Registrierung 
der ukrainischen Flüchtlinge, ebenfalls mit einer direkten 
Arbeitsgenehmigung. Im September arbeiteten bereits 
430.000 Kriegsflüchtlinge, das sind zwei Drittel aller im 
erwerbsfähigen Alter (MIDEM 2022: 89). Die Registrie-
rung erfolgte ebenfalls rasch, Ende Dezember waren 
1.546.354 Ukrainer_innen erfasst. In Irland gibt es ein ein-
heitliches Verfahren direkt am Flughafen, auch in Portugal 
gibt es ein One-Stop-Verfahren. In den Niederlanden er-
folgt die Registrierung bei den Gemeinden, wie bei ande-
ren Zuzügler_innen üblich. In Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sind demgegenüber mehrere Schritte bis 
zur Arbeitsaufnahme zu gehen, was Verzögerungen und 
Orientierungsschwierigkeiten hervorruft, weil die unter-
schiedlichen Ämter jeweils Bearbeitungszeiten benötigen.

Die One-Stop-Verfahren sind speziell für die Ukraine-
Flüchtlinge eingerichtet worden, ganz getrennt von der 
Asylverwaltung. Dagegen werden in den deutschsprachi-
gen Ländern viele etablierte Mechanismen und Systeme 
der Flüchtlingsaufnahme auch für die Ukrainer_innen an-
gewandt. Auch das Personal ist dasselbe, es bringt Ge-
wohnheiten und Routinen mit, die aus der langen Tradi-

5  Dänemark unterliegt aufgrund seines „opt out“ nicht den EU-Regelungen, sondern hat die Ukraine-Aufnahme unabhängig geregelt. 

tion der ambivalenten Politik der Aufnahme, Begrenzung 
und Kontrolle der Asylbewerber_innen stammen, ein-
schließlich der langjährigen Arbeitsverbote für bestimmte 
Zeiträume oder Gruppen. 

Ganz in diesem Kontext war in Deutschland in § 24 
Absatz 6 Aufenthaltsgesetz ein Arbeitsverbot für Kriegs-
flüchtlinge mit „Vorübergehendem Schutz“ enthalten. Erst 
mit der Gesetzesänderung ab 1.6.2022 wurde es gestrichen. 
Wie in der Begründung zur Gesetzesänderung ausgeführt 
wird (BT-Drs. 20/1411, Nr. 2, Buchstabe b), widersprach es 
übergeordnetem EU-Recht und war damit rechtsunwirk-
sam. Der Konstanzer Rechtswissenschaftler Daniel Thym 
hatte das Recht auf Arbeit schon am 5.3.2022 im „Verfas-
sungsblog“ klargestellt (Thym 2022). Das Bundesinnenmi-
nisterium hatte die Länder in einem Rundschreiben am 
15.3.2022 ebenfalls auf das Recht auf Arbeit hingewiesen, 
ohne aber auf die gegenteilige Bestimmung im Gesetz ein-
zugehen (BMI 2022a). Gleichwohl hatte die arbeitsverwei-
gernde Formulierung im Gesetz zweifellos Auswirkungen 
auf die Praxis. Mit der Gesetzesänderung am 1.6.2022 ver-
bunden war zudem ein „Rechtskreiswechsel“ von der Län-
derzuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
hin zur BA. Das führte zu einem enormen Verwaltungsauf-
wand, denn alle Bescheide, die bis dahin erstellt worden 
waren, mussten neu gefasst werden. Alle Zahlungen wur-
den neu berechnet, die Akten neu angelegt. Auf die BA 
 kamen große Mengen von Zahlungen zu, und die Arbeits-
vermittlung für Ukrainer_innen musste erst aufgebaut 
werden.

Wie schwerfällig und schwer verständlich das deutsche 
System ist, wurde Ende Mai 2022 im Abschiedsinterview 
des BA-Präsidenten Scheele deutlich. Er erklärte: „Wir 
können nur tätig werden, wenn eine Fiktionsbescheini-
gung vorliegt oder eine Ersatzbescheinigung einer Fikti-
onsbescheinigung. Von den 770.000 Ukrainern haben der-
zeit nur 260.000 eine sogenannte Fiktionsbescheinigung.“ 
Die Fiktionsbescheinigung ist der Nachweis, dass ein An-
trag gestellt worden ist und damit ein Aufenthaltsrecht be-
steht. Schon einem deutschen Normalbürger ist das nicht 
verständlich, wie auch aus der erstaunten Nachfrage des 
Reporters der „Süddeutschen Zeitung“ hervorging (Hage-
lüken 2022). In der Umfrage des Ifo-Instituts im Mai/Juni 
2022 gaben 66 Prozent der Befragten an, eine Arbeitser-
laubnis zu haben, aber 83 Prozent hatten Sozialleistungen 
bekommen (Giesing et al. 2022: 18). Offensichtlich gibt es 
Informationsdefizite, obwohl doch alle Kriegsflüchtlinge 
ab ovo das Recht auf Arbeit haben. 

In der Schweiz enthält die gesetzliche Regelung für 
„Schutzbedürftige“ (Schutzstatus S) ein Arbeitsverbot, und 
zwar für drei Monate. Durch Verordnung wurde ukraini-
schen Kriegsflüchtlingen Arbeit erlaubt, sie muss aller-
dings beantragt werden, auch von der oder dem potenziel-
len Arbeitgeber_in. „Der Kanton prüft, ob die finanziellen 
und betrieblichen Voraussetzungen für die angestrebte Tä-
tigkeit erfüllt sind. Der Kanton berücksichtigt die beson-
dere Lage der schutzbedürftigen Personen“ (SEM 2022a). 
Voraussetzung für die Beantragung einer Arbeitsbewilli-
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gung ist das Vorliegen des Bestätigungsschreibens des 
Staatssekretariats, dass der Schutzstatus S erteilt worden 
ist. Auch in Österreich benötigt man mehrere Behörden-
termine, um eine Arbeit aufnehmen zu können.

In Belgien müssen sich alle Kriegsflüchtlinge in Palais 8 
der Brüsseler Expo registrieren lassen, sie erhalten dort 
eine Bescheinigung über den „Vorübergehenden Schutz“. 
Anschließend können sie bei ihrer Gemeindeverwaltung 
eine einjährige Aufenthaltserlaubnis für Nicht-EU-Bür-
ger_innen beantragen. Diese „A-Karte“ berechtigt zu ab-
hängiger Arbeit. Für selbstständige Tätigkeiten muss eine 
„carte professionelle/beroepskaart“ beantragt werden. Da-
bei sind unter anderem ein polizeiliches Führungszeugnis 
und ein Geschäftsplan vorzulegen und eine Gebühr von 
140 Euro zu entrichten, zuständig sind die Regionalregie-
rungen (van Olmen 2022; Brussels Economy and Employ-
ment 2022). Es gelten dieselben Bestimmungen wie für an-
dere Nicht-EU-Bürger_innen, es gibt keine vereinfachtes 
Ukrainer-Regime.

5.5 SOZIALHILFENIVEAU UND 
INAKTIVITÄTSFALLE 

Seit der Kritik des CDU-Vorsitzenden Merz an der Höhe 
der Sozialhilfe steht auch die Frage im Raum, ob ein hohes 
Sozialhilfeniveau den Anreiz zur Arbeitsaufnahme redu-
ziert und einen Pull-Effekt darstellt. Merz hat seine Pull-
Äußerung zwar nach vielfacher Kritik rasch zurückgenom-
men, anschließend aber nachgeschoben, er habe viele zu-
stimmende Zuschriften bekommen. Damit steht die Frage 
weiter im Raum. Um sie zu klären, hilft ein Blick auf die 
Nachbarstaaten. 

In den Niederlanden finden Ukrainer_innen rasch 
 Arbeit, obwohl die Unterstützung mit 475 Euro durchaus 
dem deutschen Niveau entspricht. Sie wird allerdings bis-
her als fester Betrag („leefgeld“) ausgezahlt, ohne Rück-
sicht auf andere Einkommen. Es besteht also ein Anreiz, 
zu arbeiten und zusätzlich Geld zu verdienen. Ab 1.2.2023 
wird das System allerdings verändert, die Leistungen sin-
ken bei weiteren Familienmitgliedern. Statt der einfachen 
Auszahlung pro Kopf werden die Leistungen denen für an-
dere Sozialhilfeempfänger_innen entsprechen, nun ein-
schließlich Kindergeld und Kinderbetreuungsgeld. Es wird 
komplizierter. Die Leistungen fallen für die ganze Familie 
weg, wenn ein Familienmitglied Arbeit findet oder Ar-
beitslosenunterstützung erhält (Ministry of Justice 2022). 
Es bleibt abzuwarten, ob der Anreiz zu arbeiten dann zu-
rückgehen wird. 

In Österreich und der Schweiz, wo die Zahlungen weit 
niedriger sind, zum Teil wie schon dargestellt unter dem 
Existenzminimum, ist die Arbeitsaufnahme gleichwohl 
ähnlich niedrig wie in Deutschland. Auch die Zuwande-
rungszahlen entsprechen etwa denen in Deutschland, 
wenn man die Größenordnungen berücksichtigt. Entschei-
dend scheint also nicht das Versorgungsniveau, sondern 
die Leichtigkeit oder Schwerfälligkeit der administrativen 
Mechanismen zu sein. In Österreich kommt die Inaktivi-
tätsfalle hinzu, die aus dem Asylsystem stammt und auch 

auf die Ukrainer_innen angewandt wird. Bei einem Zu-
satzverdienst von mehr als 110 Euro im Monat fallen sie 
aus der Krankenversicherung heraus. Nur 7.000 von 90.000 
Ukraine_innern sind beschäftigt, weitere 8.000 angemeldet 
(Kirner 2022; ZIB 2 vom 2.11.2022 um 22:00 Uhr – ORF-
TVthek). Schon 2015 war konstatiert worden, das Grund-
sicherungssystem nehme „Flüchtlingen oft den Anreiz zu 
arbeiten“ (Benz 2015). Der Leiter der österreichischen Ar-
beitsbehörde hat sich deshalb dafür ausgesprochen, wie in 
Deutschland zu verfahren und die Ukrainer_innen aus der 
Grundversorgung in die Sozialhilfe zu überführen, um sie 
aus der „Falle“ herauszuführen. Die meisten ukrainischen 
Flüchtlinge in Österreich sind nicht bei der Arbeitsver-
mittlung angemeldet und können von ihr nicht vermittelt 
werden. Bei derart hohen Sperren bei der legalen Arbeits-
aufnahme ist allerdings damit zu rechnen, dass es zu infor-
mellen Beschäftigungen kommt.

5.6 HILFSTÄTIGKEITEN BEI HOHER 
QUALIFIZIERUNG

Trotz aller quantitativen Unterschiede bei der Arbeitsauf-
nahme in den europäischen Ländern gibt es eine Gemein-
samkeit: Die Qualität der gefundenen Arbeit ist überwie-
gend niedrig. Ukrainische Kriegsflüchtlinge nehmen über-
wiegend Hilfstätigkeiten an, vor allem in gering bezahlten 
Servicefunktionen wie dem Gaststätten- und Hotelbereich. 
Nach der Umfrage in Großbritannien arbeiten 65 Prozent 
der Beschäftigten nicht in den Berufen, die sie in der Hei-
mat ausgeübt hatten (ONS 2022, vgl. Abbildung 7). 

Auch in der Schweiz ist Gastgewerbe mit 23 Prozent die 
wichtigste Kategorie, immerhin sind acht Prozent im Un-

Beschäftigung früher in der Ukraine und jetzt 
in Großbritannien, in Prozent

Quelle und Grafik: ONS 2022.
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terrichtswesen und 17 Prozent bei Planung/Beratung/In-
formatik beschäftigt (SEM 2022b). In den Niederlanden 
wurden 53 Prozent der Beschäftigung über Zeitarbeitsfir-
men vermittelt, hauptsächlich in der Produktion, Reini-
gung und Lagerhaltung. Zehn Prozent fanden Beschäfti-
gung in Hotels und Gaststätten, sechs Prozent in Landwirt-
schaft und Gartenbau und drei Prozent im Dienstleis-
tungsbereich (SER 2022: Schaubild 6, vgl. Abbildung 8)

Für Deutschland zeigt der Sachverständigenrat Ent-
sprechendes für die Ukrainer_innen auf, die vor dem Krieg 
gekommen sind. Er warnt vor einer Fortsetzung dieser 
Entwicklung, die faktisch zu einer Dequalifizierung der 
Kriegsflüchtlinge führe, und zwar umso mehr je länger sie 
Hilfstätigkeiten ausführen (Schork et al. 2022). In der Stu-
die des Ifo-Instituts geben allerdings 26 Prozent der 
Kriegsflüchtlinge an, nur eine Arbeit auf ihrem Qualifika-
tionsniveau annehmen zu wollen. 26 Prozent würden auch 
unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten, weitere 26 Prozent 
sehen keine Chance auf dem Arbeitsmarkt oder haben kein 
Interesse an Arbeit. Ganz entsprechend sagt die IAB-
BAMF-BiB-SOEP-Studie, dass 71 Prozent der Beschäftig-
ten einen „qualifizierten oder hochqualifizierten Beruf “ 
ausüben. Dies allerdings vor dem Hintergrund, dass die 
Beschäftigungsanteile der Frauen im vierten Aufenthalts-
monat sogar zurückgehen und nach sechs Monaten bei 
16 Prozent stagnieren. Die Deutschkenntnisse sind nach 
sechs Monaten gering, obwohl 51 Prozent einen Deutsch-
kurs besuchen oder abgeschlossen haben. Die besten 
Deutschkenntnisse haben Erwerbstätige. 57 Prozent der 
Befragten wollen „innerhalb des nächsten Jahres und 
16 Prozent nach zwei bis fünf Jahren“ berufstätig werden 
(Brücker et al. 2022). „74 % der erwerbslosen Ukrainerin-

6  Noch weiter geht eine tschechisch-ukrainische Kooperation im Rüstungssektor, mit der ukrainische Produktionen während des Krieges in die 
Tschechische Republik verlegt werden, einschließlich spezialisierter Arbeitskräfte (Großmann 2022). Diese Kooperation profitiert sicherlich von 
dem Umfeld vieler ukrainischer Beschäftigter in der tschechischen Industrie. 

nen und Ukrainer sind zum Befragungszeitpunkt arbeits-
los gemeldet und damit in die Förder- und Vermittlungs-
infrastruktur der Jobcenter eingebunden. 21 Prozent dieser 
Gruppe haben in den letzten vier Wochen vor der Befra-
gung aktiv Arbeit gesucht“, und 88 Prozent geben an, Un-
terstützung- und Beratungsbedarf zu haben (Brücker et al. 
2022: 10–12). Bei hohem organisatorischen und finanziel-
len Aufwand ist die Arbeitsintegration in Deutschland ver-
gleichsweise niedrig und sie stagniert. 

5.7 PERSPEKTIVEN FÜR QUALIFIZIERTE 
BESCHÄFTIGUNG

Eine tschechische Untersuchung fand bei den Arbeitge-
ber_innen Unsicherheit in Bezug auf die Langfristigkeit 
bei ukrainischen Beschäftigten, weil ihr Aufenthaltsstatus 
zum Untersuchungszeitpunkt bis März 2023 befristet war. 
Während die Arbeitgeber_innen Sprachkenntnisse und 
Qualifikationen testen können, ist dieses Problem für sie 
nicht lösbar. Die Autor_innen schlagen deshalb vor, lang-
fristige Aufenthaltsperspektiven für Beschäftigte zu schaf-
fen. Sie schreiben: „This would allow workers to maintain 
their current status in the labour market, motivate refugees 
to invest in integration and reduce the risk of their return 
to Ukraine“ (Brno Daily 2022).6

Ganz entsprechend zeigte eine Umfrage des Schweizeri-
schen Arbeitgeberverbandes im August 2022, dass 56 Pro-
zent der Betriebe bereit waren, Ukrainer_innen zu be-
schäftigen. Positiv würdigten sie Qualifikation und Moti-
vation. Als Problem nannten die Betriebe neben sprach-
lichen Schwierigkeiten die strikte Befristung des 

ABB. 8

Quelle: SER 2022.
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Schutzstatus. Sie wünschten eine Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis für die Dauer der jeweiligen Beschäftigung. 
Vielen Betrieben lagen keine Bewerbungen von Ukrainer_
innen vor, sie regten eine stärkere Aktivität der Arbeitsver-
mittlung an (Sotomo 2022). 

Diese Gedanken führen aus dem Vorläufigkeitsregime 
heraus und bieten Perspektiven auch unter dem Gesichts-
punkt der Erhaltung und Verbesserung beruflicher Quali-
fikationen. In Polen besteht für Ukrainer_innen schon 
heute die Möglichkeit, einen dreijährigen Aufenthaltsstatus 
zu beantragen und auf diese Weise den Aufenthalt zu ver-
stetigen, wenn man eine Arbeit gefunden hat.

Besonders naheliegend ist die Beschäftigung von Uk-
rainer_innen im Bildungs- und im Gesundheitsbereich, da 
in beiden Sektoren ein hoher Bedarf an sprachkundigen 
Spezialist_innen besteht und zudem in vielen europäischen 
Ländern Ärzt_innen, Pfleger_innen und Lehrer_innen 
sehr gesucht werden. Nach der UNHCR-Umfrage hatten 
elf Prozent der Kriegsflüchtlinge im Bildungsbereich und 
sechs Prozent im Gesundheitsbereich gearbeitet (UNHCR 
2022b). Die oben genannten britischen Zahlen gehen in 
die gleiche Richtung. Die britische Umfrage stellt gleich-
zeitig Mängel bei der Beschulung ukrainischer Kinder fest 
(ONS 2022). In vielen europäischen Ländern wird über 
Lehrermangel geklagt.

In Italien ist schon im März 2022 eine weitgehende 
 gesetzliche Regelung für medizinisches Personal für den 
Zeitraum des „Vorübergehenden Schutzes“ eingeführt 
 worden. Die Kriegsflüchtlinge wurden EU-Bürger_innen 
gleichgestellt, sie können in italienischen Gesundheitsein-
richtungen arbeiten. Ein Blick ins Internet zeigt, dass diese 
gesetzliche Regelung ein breites Echo in der italienischen 
Öffentlichkeit gefunden hat. Für die Betreuung von ukrai-
nischen Patient_innen kann damit eine Lücke geschlossen 
werden. Die Regelung erlaubt einen sofortigen Einsatz, 
während die üblichen Zulassungsprüfungen so lange dau-
ern würden, dass Ärzt_innen und Krankenpflegekräfte in 
der aktuellen herausfordernden Situation nicht eingesetzt 
werden könnten. Die praktische Umsetzung wird damit 

den Einrichtungen anheimgestellt, statt dass diese sich an 
die Zulassungsbürokratie wenden müssen. 

Einen Bericht über die Beschäftigung geflüchteter Me-
diziner_innen in einem italienischen Krankenhaus habe 
ich allerdings erst am 11.2.2023 gefunden. Dort wird ein 
zweifaches Ziel formuliert: eine medizinische Basisversor-
gung mit einer Erstuntersuchung desorientierter ukraini-
scher Patient_innen und eine Einbeziehung und Qualifi-
zierung der ukrainischen Mediziner_innen im italieni-
schen Gesundheitssystem (Coviello 2023).

Auch die slowakische „Lex Ukrajina“ vom 22.3.2022 
enthält eine Regelung zum Gesundheitsbereich und zwar 
zur „Möglichkeit, ein befristetes Berufspraktikum in allen 
Gesundheitsberufen und in allen medizinischen Einrich-
tungen durchzuführen“. Die Kriegsvertriebenen sollen da-
bei „unter der fachlichen Aufsicht eines Angehörigen der 
Gesundheitsberufe“ arbeiten. Das Gesundheitsministerium 
wird informiert und führt eine „Inspektion in elektroni-
scher Form“ durch (Isamosprava 2022).

5.8 BEMÜHUNGEN IN DEUTSCHLAND

Dem Regime des „Vorübergehenden Schutzes“ würde es 
entsprechen, eine solche Einbeziehung auch in anderen 
Ländern möglichst flächendeckend anzustreben. Das gilt 
für Ärzt_innen, Krankenpflegekräfte ebenso wie für Erzie-
her_innen und Lehrer_innen in Kindergärten und Schu-
len. Ukrainische Patient_innen bzw. Schüler_innen könn-
ten so besser betreut werden, zugleich könnte das profes-
sionelle Personal die jeweilige Landessprache erlernen und 
die Medizin- bzw. Bildungssysteme kennenlernen. 

In Deutschland haben sich die Kultusministerkonferenz 
(KMK) und die Gesundheitsministerkonferenz im März 
2022 mit der Beschäftigung ukrainischer Lehrer_innen 
bzw. Ärzt_innen und Pfleger_innen auseinandergesetzt. 
Die Kultusministerkonferenz hat eine Task Force einge-
setzt, die bis November 39-mal getagt hat. Viele Schulen 
haben sich bemüht, ukrainische Lehrer_innen mitarbeiten 

Italien: Gesetzesverordnung zur zeitweiligen Beschäftigung ukrainischer Ärzt_innen und Pflege-
kräfte, 21.3.2022 

„Art. 34. Abweichung von den Vorschriften über die Aner-

kennung von Gesundheitsqualifikationen für ukrainische 

Ärzte“ 

„Ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Dekrets und bis 

zum 4. März 2023 und abweichend von den Artikeln 49 und 

50 der Verordnung gemäß dem Dekret des Präsidenten der 

Republik 31. August 1999, n. 394, und den Bestimmungen 

des Gesetzesdekrets vom 9. November 2007, n. 206, ist Ge-

sundheitsfachkräften ukrainischer Staatsangehörigkeit die 

zeitweilige Ausübung von Gesundheitsberufen erlaubt, wenn 

sie vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine gelebt haben 

und vorhaben, auf dem Staatsgebiet in öffentlichen oder pri-

vaten Sozial- und Gesundheitseinrichtungen eine Gesund-

heits- oder Pflegetätigkeit aufgrund einer im Ausland erwor-

benen professionellen Qualifikation auszuüben, wie sie in 

spezifischen Richtlinien der Europäischen Union geregelt 

sind. Die interessierten Gesundheitseinrichtungen können 

zur vorübergehenden Einstellung solcher Fachkräfte überge-

hen (…). Die oben genannten Gesundheitseinrichtungen 

nennen den Regionen und autonomen Provinzen, auf deren 

Gebiet sie sich beziehen, entsprechend den jeweiligen Be-

rufsordnungen die Namen der Angehörigen der Gesund-

heitsberufe, die gemäß diesem Artikel eingestellt werden.“

Quelle: DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21. Misure urgenti per contrastare gli effetti 
economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032) (GU Serie Generale n.67 del 21-03-
2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2022 Decreto-Legge convertito 
con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117); eigene 
Übersetzung.
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zu lassen. Es ist positiv, dass über diese Möglichkeit nach-
gedacht worden ist, denn die bisherigen Bemühungen zu 
Lehrpersonal aus Fluchtländern beschränken sich auf we-
nige Ansätze (dazu Wojciechowicz et al. 2023). Obwohl 
extremer Lehrermangel herrscht, „sieht die Bilanz in vielen 
Bundesländern mager aus“ (Munzinger 2022). Zum Stand 
der Bemühungen teilte die KMK am 21.11.2022 mit:

„Die Länder beschäftigen seit dem Überfall auf die Uk-
raine Lehrkräfte aus der Ukraine. Dabei handelt es sich oft 
nicht um reguläre Einstellungen, sondern häufig um be-
fristete Beschäftigungen als Unterstützungs- und Assis-
tenzlehrkräfte, in vielen Fällen in Teilzeit. Die Länder tau-
schen sich über die Einstellungsmodalitäten aus.“7 

Im Dezember 2022 hat der Mediendienst Integration 
die Länder angeschrieben und Zahlen für die Beschäfti-
gung ukrainischer Lehrkräfte ermittelt (vgl. Abbildung 9). 
Es zeigen sich eklatante Unterschiede. Sachsen und Bre-
men haben rasch ukrainisches Lehrpersonal rekrutiert. In 
beiden Ländern entspricht die Zahl der ukrainischen Un-
terstützungslehrer_innen dem rechnerischen Bedarf. Die 
beiden größten Bundesländer sind weniger erfolgreich. 
Bayern erkennt nur Lehrbefähigungen aus der EU, der 
Schweiz, Island und Norwegen an. Die FDP-Fraktion will 
diese gesetzliche Regelung ändern (Eichmann 2022). Der 

7  Antwort der KMK, Bildungskoordination Ukraine, auf eine Anfrage des Autors am 21.11.2022. 

Krieg und die neue EU-Rechtslage haben kein Umdenken 
bewirkt. Nordrhein-Westfalen beschränkt die ukrainischen 
Lehrkräfte auf Hilfstätigkeiten (Bezirksregierung Arnsberg 
2022). Der Gedanke, eine_n ukrainische_n Englischlehrer_ 
in regulär einzusetzen, scheint fremd zu sein.

Spezielle Traditionen wie das deutsche Erfordernis der 
Unterrichtskompetenz in zwei Fächern, das bei Ablehnun-
gen immer noch eine Rolle spielt, sollten hintangestellt 
werden. In beiden Bereichen besteht ein starker Personal-
mangel, der diese Gedanken nahelegen sollte. Ukrainer_
innen sollten in Bezug auf die Berufsanerkennung EU-
Bürger_innen gleichgestellt werden. Wenn es gelingt, zu 
einer breiten Einbeziehung zu kommen, würde sich das 
auch auf andere Bereiche auswirken. Findet man eine Be-
rufsposition und ein stabiles Einkommen, so ist das in al-
len Bereichen ein Vorteil, zum Beispiel auch auf dem Woh-
nungsmarkt.

Noch weit unbeweglicher sieht es im Gesundheitsbe-
reich aus. Zwar hat sich die Gesundheitsministerkonferenz 
im April 2022 für eine „zeitnahe“ gemeinsame Empfehlung 
zur schnelleren Zulassung ukrainischen Gesundheitsperso-
nals ausgesprochen (Gesundheitsministerkonferenz 2022), 
bisher sind die Erfolge aber spärlich geblieben. Im Dezem-
ber 2022 bilanzierte der Arbeitsrechtler Steffen Pasler: 

Beschäftigte ukrainische Lehrkräfte in den Bundesländern, absolute Zahlen

ABB. 9

Quelle: Mediendienst Integration 2022.
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„Bisher ist da nichts geregelt. Sonderregelungen für die uk-
rainischen Pflegefachkräfte werden zwar diskutiert, aber 
bisher wurde nichts in Sonderregelungen gegossen“ (in: 
Sausse 2022). Das federführende Land Sachsen-Anhalt hat 
im  November 2022 alle Bundesländer angeschrieben und 
im Dezember entsprechende Daten erhalten.8 Danach ha-
ben 134 ukrainische Ärzt_innen eine Approbation bean-
tragt, acht haben sie erhalten, davon sechs in Schleswig-
Holstein. Eine Berufserlaubnis haben 160 Ärzt_innen be-
antragt, 48 haben sie erhalten, davon zwölf in Bayern, zehn 
in Rheinland-Pfalz und neun in Schleswig-Holstein. 
160 Pfleger_innen haben die Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung in einem Pflegeberuf beantragt, 32 ha-
ben sie erhalten, davon 14 in Rheinland-Pfalz und elf in 
Niedersachsen. Es fällt auf, dass die wenigen Erfolge in 
 wenigen Bundesländer stattfinden, die meisten Länder ant-
worten mit „k. A.“. Wenn man kalkuliert, dass sich unter 
den Kriegsflüchtlingen in Deutschland etwa 36.000 Fach-
kräfte aus dem Gesundheitsbereich befinden dürften 
(sechs Prozent der Erwachsenen), ist das wenig. In den 
Antworten fällt trotz einiger Erleichterungen beim Bei-
bringen von Unterlagen eine eher rezeptive Haltung auf, 
mit der häufigen Aussage, es lägen kaum Anträge vor. In 
Bezug auf aktive Bemühungen wird nur eine Servicestelle 
der Sächsischen Ärztekammer genannt, bei der sich „mehr 
als 100 geflüchtete Medizinerinnen und Mediziner“ gemel-
det haben. Ein Anpassungslehrgang für Pflegekräfte soll 
im April 2023 in Dresden beginnen.

Die EU-Kommission versucht, mit einem „EU Talent 
Pool“, Arbeitsangebote und Bewerbungen europaweit zu-
sammenzubringen (EURES, vgl. European Commission 
o. J.). Dieser digitale Weg ist sicherlich geeignet, den euro-
päischen Arbeitsmarkt besonders für ukrainische Kriegs-
flüchtlinge zu erschließen, die nach ihrer Flucht weniger 
ortsgebunden sind als Einheimische. Das Pilotprojekt ist 
zunächst auf sie ausgerichtet. Bisher beteiligen sich Finn-
land, Kroatien, Litauen, Polen, Spanien, Tschechien und 
Zypern. Deutschland hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht beteiligt. 

5.9 ARBEITSBETEILIGUNG BRINGT 
KOSTENREDUZIERUNG, ANERKENNUNG 
UND STABILISIERUNG

Der tschechische Finanzminister Stanjura hat im Oktober 
2022 erfreut konstatiert, dass die von ihm verantworteten 
Kosten für die Flüchtlingsaufnahme niedriger ausfallen 
werden als ursprünglich angenommen. Er erklärte: „Die 
Kosten dürften 1 Milliarde Euro, also rund 25 Milliarden 
Kronen, nicht überschreiten. Die ukrainischen Flüchtlinge 
haben sich schnell in den Arbeitsmarkt integriert, sie be-
lasten das Gesundheitssystem nicht so sehr, und viele 
Tschechen haben sie kostenlos aufgenommen“ (Radio Pra-
gue international 2022). In einer Phase starker Preissteige-
rungen und wirtschaftlicher Unsicherheit ist das eine we-
sentliche Entlastung, es verringert auch die Sorgen der 

8  Alles Folgende nach: Schreiben der GMK-Geschäftsstelle vom 31.12.2022 an den Autor, mit Angaben aus allen Bundesländern.

 Bevölkerung in Bezug auf eine Belastung durch Flüchtlin-
ge. Nicht nur Kosten werden reduziert, sondern auch so-
ziale und politische Spannungen, die in einer solchen Zeit 
zunehmender Unsicherheit und steigender Preise entste-
hen. Arbeitsaufnahme sichert nicht nur Einkommen, son-
dern bringt auch Selbstbewusstsein und Anerkennung. Da-
mit ist sie ein wichtiger Schritt zu sozialer Stabilität. 

Das tschechische Beispiel zeigt, dass effiziente Bemü-
hungen um Arbeitsvermittlung und den Abbau von Hin-
dernissen für alle Beteiligten zu positiven Ergebnissen füh-
ren. Bekommt man Arbeit, so verdient man nicht nur 
Geld, sondern erwirbt auch einen Status auf Augenhöhe 
mit Einheimischen, die die Neuankömmlinge dann nicht 
als Leistungsbezieher_innen, sondern als Leistungserbrin-
ger_innen sehen. Und die öffentlichen Finanzen werden 
entlastet. Wenn diese positive Kopplung nicht gelingt, 
droht ein Teufelskreis aus Isolation, Armut, Missachtung, 
Neid und finanziellen Schwierigkeiten, für die dann leicht 
die Flüchtlinge verantwortlich gemacht werden können. Es 
entsteht Frustration auf allen Seiten. Die polnische Zeitung 
„Gazeta Wyborcza“ zitiert eine Integrationsaktivistin mit 
der Klage: „Dies ist eine große und verpasste Chance, dass 
Ärzte so lange auf die Anerkennung des Diploms warten 
müssen. Sie sind sehr motiviert, und wenn wir ihnen die 
richtigen Bedingungen geben würden, könnten sie in ih-
rem Beruf arbeiten. Und so ist die Frau, die Labortechni-
kerin im Krankenhaus war, Zimmerwächterin im Hospiz“ 
(Blaszkiewiscz 2022). In Deutschland müsste man hinzu-
fügen: Sie sitzt zu Hause. 
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6

„VORÜBERGEHENDER SCHUTZ“ UND 
BISHERIGES ASYLSYSTEM 
Seit der Aktivierung der Richtlinie am 4.3.2022 hat sich 
der „Vorübergehende Schutz“ als alternatives Aufnahme-
regime bewährt. Über 4 Millionen Kriegsflüchtlinge sind 
aufgenommen worden, ohne dass es zu innergesellschaft-
lichen Konflikten oder zu zwischenstaatlichen Spannungen 
gekommen wäre. Im Unterschied zum Asyl gibt es sehr we-
nige gerichtliche Auseinandersetzungen, sondern viel ko-
operatives Handeln. Der Verzicht auf zentrale Lenkung 
und auf Fixierung der Flüchtlinge in bestimmten Ländern 
hat enorme solidarische Aktivitäten freigesetzt, die digitale 
Vernetzung der vielen helfenden Hände bewährte sich. 
Staaten und Bürger_innen arbeiteten weit besser zusam-
men als im Asylregime, das von einer Ambivalenz zwi-
schen Aufnahme, Kontrolle und Abstoßung gekennzeich-
net ist. Europa kommt auf diese Weise weit besser mit über 
4 Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlingen zurecht als 
mit einer weit geringeren Zahl an Asylsuchenden. Hatten 
viele Beobachter_innen im Frühjahr eine Erschöpfung der 
solidarischen Energie nach einigen Monaten befürchtet, so 
kann man nach einem Jahr feststellen, dass die Aufnahme 
weitergeht, Helfende resilient weiter aktiv sind und die 
Kriegsflüchtlinge in einigen Ländern rasch Arbeit finden.

Vergleicht man die beiden Regime (Tabelle 7), so fällt 
in vielen Beziehungen auf, dass die Befreiung von Regulie-
rungen und bürokratischen Prozessen vieles vereinfacht 
und beschleunigt. Das beginnt mit der freien Einreise, die 
früher auch aus vielen außereuropäischen Ländern mög-
lich war und im Vorfeld von Asylabwehr eingeschränkt 
worden ist. Die ganze Schlepper-Problematik und die da-
mit verbundenen Gefahren, Abhängigkeiten, Zahlungen, 
kriminellen Prozesse und Gewaltanwendungen fallen weg. 
Taktische Erwägungen zur Überwindung der Grenzen und 
der Legitimierung von Asylanträgen, die mit der Ambiva-
lenz von Asylgewährung und Abwehr verbunden sind, 
werden gegenstandslos. Pässe werden nicht mehr verbor-
gen, sondern als Entrée vorgezeigt. Die Rückkehr wird 
leichter möglich, weil die europäischen Länder die Gren-
zen offenhalten.

Aufgrund der offenen Wahl des Aufnahmelandes fallen 
für alle privat Eingeladenen auch die Einschränkungen bei 
der Ortswahl weg. Staatliche Unterkünfte sind jedoch auch 
im System des „Vorübergehenden Schutzes“ in einigen 
Ländern, darunter Deutschland und die Schweiz, mit 
Wohnortzuweisungen verbunden. Faktisch ist der wich-
tigste Unterschied aber der Wegfall des Asylverfahrens und 
der damit verbundenen Einschränkungen für die ukraini-
schen Kriegsflüchtlinge. In vielen Ländern bedeutet dies 
jahrelanges Warten auf eine Entscheidung und die Unge-
wissheit in Bezug auf die Aufnahme, mit Auswirkungen 
auch auf die betroffenen Kinder und deren Bildungslauf-
bahn. Andererseits sind Asylberechtigte nach ihrer An-
erkennung auf Dauer geschützt, während der „Vorüber-

gehende Schutz“ für eine begrenzte Zeit gewährt und im 
Fall der Ukraine mit dem Kriegsverlauf zusammenhängen 
wird. Deutschland hat nach dem Ende der Jugoslawien-
Kriege fast alle Bürgerkriegsflüchtlinge zurückgeführt 
(Barslund et al. 2017; Oltmer 2022), ein Teil wanderte in 
die USA weiter. 

Mit der privaten Aufnahme vieler Ukraine-Flüchtlinge 
in vielen Ländern ist eine intensive Einbindung in die Ge-
sellschaft gegeben, statt der erschwerten Kontakte zu Be-
wohner_innen von Asylunterkünften. Das eröffnet auch 
die Chance auf kooperative Beziehungen zwischen Behör-
den und Unterstützer_innen. Geschmälert wird dies durch 
Überregulierung, die auch die Gastgebenden belastet.

Der Verzicht auf Rücküberstellungen und die Reise- 
und Niederlassungsfreiheit veränderte den Charakter des 
„Vorübergehenden Schutzes“ entscheidend und prägte die 
heutige Situation. Zusammen mit der vorher schon beste-
henden Visumsfreiheit für Ukrainer_innen machte er die 
ukrainischen Kriegsflüchtlinge weitgehend zu EU-Bürger_
innen auf Zeit. Diese Konstruktion bringt die Stärken der 
Europäischen Union zum Tragen: ihre Größe, ihre Diffe-
renziertheit und ihre Fähigkeit, Unterschiede auszuhalten 
und fruchtbar zu machen. Nach den vielen toxischen Aus-
einandersetzungen um Asylbewerber_innen, deren Vertei-
lung, Weiterwanderung und Anerkennung, war es eine der 
größten Überraschungen und Erleichterungen, dass gerade 
der Verzicht auf innereuropäische Regulierung und Vertei-
lung zur Entspannung und zu einem offenen Nebeneinan-
der beitrug, in dem 26 von 27 EU-Staaten bei der Aufnah-
me konstruktiv zusammenwirkten und nicht nur traditio-
nell flüchtlingsfreundliche Länder, sondern auch Däne-
mark und Großbritannien aufnahmebereit wurden.

Solange der Krieg in der Ukraine dauert, werden die 
beiden Aufnahmeregime nebeneinander weiterbestehen. 
In den Aufnahmeländern berühren sie sich in unterschied-
licher Weise. Die Erfahrung eines funktionierenden Auf-
nahmeregimes wird bleiben und bei neuen Notlagen prä-
sent sein. Wie weit die positiven Erfahrungen mit dem 
„Vorübergehenden Schutz“ das Asylregime beeinflussen 
können, wird von Entscheidungen in den einzelnen euro-
päischen Ländern abhängen. Eine gemeinsame Linie oder 
gar gemeinsame Entscheidungen über einen Regimewandel 
sind nicht zu erkennen. Definitiv aber haben die europäi-
schen Bürger_innen die Ukrainer_innen als Europäer_in-
nen aufgenommen. 

Die Probleme im europäischen Asylsystem sind allge-
mein bekannt. Es gibt Menschenrechtsverletzungen an 
mehreren Außengrenzen, Staaten, die die geltenden Richt-
linien grundsätzlich missachten, langwierige Verfahren, 
die von den Gerichten in hohen Prozentsätzen korrigiert 
werden, und ein aufwändiges ebenso wie ineffizientes Sys-
tem von Rückverweisungen (Dublin-Verfahren). Ende 

32 MIT OFFENEN ARMEN – DIE KOOPERATIVE AUFNAHME VON KRIEGSFLÜCHTLINGEN AUS DER UKRAINE FEBRUAR  2023 FES diskurs



2021 waren 758.700 Asylanträge in der EU unentschieden, 
davon 264.400 in Deutschland (Eurostat 2022b). Die An-
erkennungsquoten unterschieden sich enorm, auch für 
identische Herkunftsgruppen, und zwar zwischen den EU-
Ländern ebenso wie zwischen den einzelnen deutschen 
BAMF-Niederlassungen. Die Wartezeiten sind lang, in 
Deutschland im November 2022 im Durchschnitt 7,6 Mo-

9  Zum Regimebegriff vgl. Cvajner et al. 2018: 65-80; eine frühere Version dieser Tabelle vgl. Thränhardt 2022a. 

nate. In dieser Zeit wird die Initiative der Asylbewerber_
innen weitgehend stillgelegt, die schulische Versorgung der 
Kinder ist oft unzureichend. In den Unterkünften entste-
hen viele zusätzliche psychische Probleme und gleichzeitig 
hohe Kosten. Vielfach ist das System als „Lotterie“ kriti-
siert worden (Thränhardt 2020, 2021, 2023).

   Regimevergleich Asylsystem und „Vorübergehender Schutz“ 20229 

 „Vorübergehender Schutz“  Ukraine-
Kriegsflüchtlinge 

Europäisches Asylsystem

Entscheidungsart Aufnahme aller Kriegsflüchtlinge individuelle Anträge

Grenzregime offen, ohne Visum Visumpflicht, Kontrollen, Vorverlagerung in 

andere Länder, Schlepper, Kosten

Bewegungs- und 
Niederlassungsfreiheit EU

freie Wahl des Aufnahmelandes, 

Bewegungsfreiheit, auch in die Ukraine 

und zurück

Erstaufnahmeland, Rücküberstellungen/Dublin-

System, Einschränkungen während des 

Asylverfahrens 

innerstaatliche 
Bewegungsfreiheit

bei Sozialhilfebezug Ortsbindung 

möglich (D) 

zunächst Erstunterkunft, nach Anerken nung 

Ortsbindung bei Sozialhilfebezug in einigen 

Bundesländern (D)

Wohnen private Aufnahme/Wohnung möglich, 

Recht auf behördliche Unterbringung

Unterbringung in Aufnahmezentren bis zur 

Asylentscheidung, nach Anerkennung frei 

Aufnahmedauer sofortige Aufnahme, bis 4.3.2023, 

verlängert bis 4.3.2024, vorbehaltlich 

anderer Entscheidung des EU-Ministerrats

Prüfung Asylantrag dauerte in Deutschland 

2021 durchschnittlich 6,6 Monate, 

Gerichtsverfahren 24 Monate; bei positiver 

Entscheidung unbegrenzt, Überprüfung 

möglich; bei Ablehnung gegebenenfalls 

Duldung (D)

Recht auf Sprachkurs ja unterschiedlich nach Herkunft bis zur 

Anerkennung, Koalition will Sprachkurse für 

alle einführen (D)

Arbeit sofort möglich Wartefristen, unterschiedlich nach 

Herkunftsland

medizinische Behandlung Krankenversicherung Asylbewerberleistungsgesetz, nach 

Anerkennung Krankenversicherung

Kinder, Bildung voller Zugang zum Bildungssystem, 

Länderregelungen

eingeschränkt während Asylverfahren, 

unterschiedlich nach Ländern, nach 

Anerkennung voller Zugang

Familiennachzug Kernfamilie und im Familienverband 

lebende Personen

Kernfamilie, Wartefristen, Unterschiede nach 

Asylstatus

Zivilgesellschaft und 
Staat

kooperative Zusammenarbeit, Flüchtlinge 

überwiegend privat aufgenommen

Spannungsverhältnis, Helfende arbeiten sich an 

der Asylbürokratie ab

innerstaatliche Regelung  pragmatisch-kooperativ gerichtliche Auseinandersetzungen, wachsende 

juristische Spezialisierung, lange Verfahren

Beziehungen zwischen  
EU-Ländern

kooperativ, keine Auseinandersetzungen Abschreckungskonkurrenz, Konflikte, 

Polemiken, Kooperationen

TAB. 7
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EMPFEHLUNGEN 
Die Empfehlungen und weiterführenden Überlegungen 
ergeben sich aus den Erfahrungen mit dem System des 
„Vorübergehenden Schutzes“, wie es für die ukrainischen 
Kriegsflüchtlinge ausgestaltet worden ist, und aus den un-
terschiedlichen Erfahrungen der einzelnen europäischen 
Länder. Insbesondere ist die Frage, ob der Sprung aus dem 
Dilemma beim Asylsystem, den die EU bei der Aktivierung 
des „Vorübergehenden Schutzes“ Anfang März 2022 ge-
macht hat, auch für andere Flüchtlingsgruppen und -situa-
tionen Auswege zeitigen kann. Die Empfehlungen richten 
sich an die europäische und an die deutsche Ebene.

7.1 DIE EUROPÄISCHE EBENE

DOKUMENTATION UND ANALYSE DER 
AUFNAHME IN DER EU UND DEN 
NACHBARSTAATEN, UM GUTE PRAXIS 
BEKANNT ZU MACHEN
Die Erfahrungen mit dem „Vorübergehenden Schutz“ zei-
gen, dass die Aufnahme in Europa insgesamt erfolgreich 
organisiert werden kann, auch wenn die Organisation in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich angegangen wird. 
Unterschiede bestehen vor allem bei Verwaltungseffizienz 
und der Digitalisierung, Unterbringung, materieller und 
sozialer Unterstützung und der Möglichkeit, zu arbeiten 
und Berufsqualifikationen zu nutzen. Ausbaufähig ist die 
gegenseitige Kenntnis über die jeweiligen Regelungen, 
Probleme und die gute Praxis. Daher sollte die Praxis des 
„Vorübergehenden Schutzes“  in den EU-Ländern und 
 ihren Nachbarn dokumentiert und transparent gemacht 
werden. Dazu gehören die Aufnahme- und Bestandszah-
len, die Zahlen über die materielle Unterstützung, den 
Schul- und Kindergartenbesuch, die Unterbringung durch 
Unterstützer_innen, den Staat oder auf dem freien Woh-
nungsmarkt und schließlich die unterschiedlichen gesetz-
lichen und administrativen Regelungen. Staaten, die ihre 
Aufnahmeziele nicht erreicht haben und in denen aufnah-
mebereite Gastgebende bereitstehen, können dies mittei-
len. Damit kann ein positiver Diskurs gefördert werden, 
der dem konstruktiven Geist entspricht, mit dem die 
 ukrai nischen Kriegsflüchtlinge in Europa aufgenommen 
worden sind. 

FÖRDERUNG DER VERNETZUNG, DER GASTGE-
BENDEN UND DER UKRAINISCHEN AKTIVEN
Gleich nach Beginn des russischen Angriffs begann die zi-
vile Aufnahmegesellschaft, sich mit den Flüchtlingen zu 
vernetzen. Diese Aktivität brachte neue Qualität und 
Quantität in die Aufnahme und war grundlegend für den 
Erfolg. Die EU sollte eine oder mehrere Plattformen sub-
ventionieren, auf der sich die Aktivitäten treffen, auch un-
ter dem Aspekt ungenutzter Aufnahmebereitschaft in eini-

gen Ländern. Eine besondere Rolle können dabei ukraini-
sche Aktivist_innen in den Aufnahmeländern spielen.

EU-GLEICHBERECHTIGUNGS-STATUS FÜR 
DIE KRIEGSFLÜCHTLINGE IN BERUFLICHER 
HINSICHT, VOR ALLEM IM GESUNDHEITS- 
UND BILDUNGSBEREICH
Der EU-Ministerrat sollte den Kriegsflüchtlingen während 
ihres Aufenthalts EU-Zugangsrechte einräumen, insbeson-
dere die Gleichbehandlung in Bezug auf Beschäftigung, 
etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Durch den Be-
zug auf die eingespielte EU-Gleichbehandlung würden vie-
le administrative Hürden entfallen, die die zeitweilige Inte-
gration der Kriegsflüchtlinge behindern. Gleichzeitig ergä-
be sich daraus für bleibende Kriegsflüchtlinge ein fließen-
der Übergang zur angestrebten EU-Mitgliedschaft der 
Ukraine. 

OFFENER EUROPÄISCHER STATUS FÜR 
BESTIMMTE KATEGORIEN ANERKANNTER 
FLÜCHTLINGE
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der EU-Offenheit 
sollen anerkannte Flüchtlinge durch Ministerratsbeschluss 
freie Reise- und Niederlassungsmöglichkeiten in der EU 
erhalten. Das würde die Allokation von Arbeitsnachfrage 
und -angebot verbessern und vielfältige Genehmigungs-
verfahren und Asylzweitanträge überflüssig machen. Die 
Aufnahmegesellschaft würde wie bei der Ukrainer-Auf-
nahme von Hürden befreit und könnte sich vernetzen. 

7.2 DEUTSCHE POLITIK UND 
VERWALTUNG

DIGITALISIERUNG UND ONE-STOP-
GOVERNMENT, EINFACHE VERFAHREN
Aufnahmeverfahren sollten wie in vielen anderen Ländern 
voll digitalisiert werden. Bei Vorlage eines maschinenles-
baren ukrainischen Passes sollte es ein One-Stop-Verfah-
ren geben, mit dem alle Zugänge zu Aufenthalt, Arbeit, 
Krankenversicherung und Sozialleistungen geöffnet wer-
den. Gesetzliche Regelungen sollten so konzipiert werden, 
dass die lokalen Behörden keinen unnötigen Belastungen 
unterworfen werden. Nur so können sie arbeitsfähig blei-
ben und zeitnah agieren. Zuzugsvorbehalte sollten entfal-
len, wenn jemand eine Wohnung bzw. einen Arbeitsplatz 
gefunden hat. Das gilt auch für Asylbewerber_innen und 
Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. In einer Situation 
der Massenflucht sind einfache Regeln und schnelle Ver-
fahren wichtig. Administrative Staus erzeugen Frustration 
und ersticken die Akzeptanz. Zugleich erzeugen Effizienz-
probleme und Verzögerungen an einer Stelle weitere Pro-
blematiken. Einfache und schnelle Registrierung führt in 
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allen Lebensbereichen zu schneller und effizienter Norma-
lisierung. Schnelligkeit der Hilfen für Menschen, die ihr 
Leben gerettet haben und ganz wenig mitbringen konnten, 
ist in der Situation entscheidend und zunächst wichtiger 
als die Feinziselierung der Hilfe. 

ARBEITSPROGRAMM SCHULE 
Die Bundesländer sollten entsprechend den Proportionen 
ukrainischer Schüler_innen ukrainische Lehrer_innen ein-
stellen, mit der Aufgabe, zu unterrichten und mit einem 
Teil ihrer Kapazität Deutsch zu lernen. Zusätzlich sollte es 
in den Ferien Anpassungskurse mit Kinderbetreuung ge-
ben. Für den Übergang in den vollen Unterricht sollte es 
individuelle Lösungen geben, entsprechend der erworbe-
nen Sprachkompetenz und den übrigen Fähigkeiten, z. B. 
bei Englischlehrer_innen. Es sollte Angebote zur Erhaltung 
bzw. zum Ausbau ukrainischer Sprachkompetenz geben, 
parallel zum deutschen Lehrplan. Rechtliche Regelungen 
sind entsprechend anzupassen. Arbeiten zu können bringt 
Unabhängigkeit, Selbstwertgefühl, Anerkennung und Sta-
bilität. Arbeit kann auch die sprachliche und soziale Inte-
gration fördern. Es ist wichtig, das Recht auf Arbeit nicht 
nur zu formulieren, sondern es auch real zu ermöglichen. 

ARBEITSPROGRAMM MEDIZIN UND PFLEGE
Entsprechend sollten Krankenhäuser, Arztpraxen und Pfle-
geeinrichtungen die Möglichkeit erhalten, ukrainische 
Ärzt_innen und weiteres Gesundheitspersonal auf Zeit 
einzustellen, mit der Aufgabe, ukrainische Patient_innen 
zu betreuen und schrittweise in das deutsche Gesundheits-
system einbezogen zu werden. Rechtliche Regelungen sind 
entsprechend anzupassen.

SCHNELLE, FAIRE UND GUT ORGANISIERTE 
ASYLVERFAHREN NACH SCHWEIZER 
VORBILD
Die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben gezeigt, 
dass es leichter war, 1 Million Menschen in Deutschland 
im System des „Vorübergehenden Schutzes“ unterzubrin-
gen als 200.000 im Asylsystem. Das liegt entscheidend an 
der langen Dauer und der geringen Qualität der Asylver-
fahren. Es ist deswegen dringend nötig, die Asylverfahren 
zu beschleunigen und zu verbessern. Eine Blaupause liegt 
mit dem Schweizer getakteten Verfahren vor, sie ist in 
Deutschland im Jahr 2017 auch schon erfolgreich erprobt 
worden. Wenn es gelingt, die Verfahren wie in der Schweiz 
im Schnitt in 50 Tagen statt in sechs bis sieben Monaten 
abzuschließen, können sich viele Vorteile und Erleichte-
rungen ergeben, die wir bei der Ukrainer-Ausnahme gese-
hen haben. Vor allem fällt die lange Wartezeit weg, in der 
die Asylbewerber_innen blockiert sind und ohne Integra-
tionsfortschritt festgehalten werden. Kommunen und Län-
der würden zu einem guten Teil von der belastenden Auf-
gabe entlastet, wartende Asylbewerber_innen über Monate 
unterzubringen, die wegen ihrer ungeklärten Situation 
nicht integriert werden können. Die positiven Erfahrungen 
mit dem sofortigen Start von Flüchtlingen sollten dazu 
führen, die Asylverfahren zu beschleunigen, wie dies in 
der Schweiz praktiziert wird und auch im BAMF in einem 

Versuch erfolgreich erprobt worden ist. Statt der Still-
legung der Initiative von Asylsuchenden und ihrer mona-
telangen Festsetzung in großen Lagern geht es um schnelle 
und korrekte Entscheidungen. 

WESTBALKAN-REGELUNG ENTBÜROKRATI-
SIEREN UND 50.000 VERFAHREN EINSPAREN
Die Koalition plant zurzeit, die Zahl der Westbalkan- 
Arbeitsgenehmigungen auf 50.000 zu erhöhen. Eine allge-
meine Öffnung des Arbeitsmarkts für die Westbalkan-
Staaten (oder zunächst für einige besonders kooperative 
Staaten wie Nordmazedonien) würde 50.000 komplexe 
Visa- und Arbeitserlaubnisverfahren einsparen und admi-
nistrative Kapazitäten freisetzen. Die große Erfahrung der 
Öffnung Europas und der Zusammenarbeit bei autonomer 
Gestaltung sollte dazu führen, auch für andere Gruppen 
Reise- und Niederlassungsfreiheit einzuführen, wenn sie 
über Netzwerke Arbeitsplätze oder Einladungen erhalten.
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